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Millennium -Neujahrsempfang des 
Bayerischen Hondels 
0 zahlreichem und gespannt auf -
merksamem Publikum aus Politik, 
Behörden Gerichtsbarkeit, Verbän -
den sowie Unternehmen diskutier -
ten unser Präsident, Thomas Scheu -
erle, Thomas Goppel, Generalse -
kretär der CSU und LBE-Präsident 
Volker Jakobitz das Thema "Kom -
munikation im neuen Jahrtausend" 
in Betrieben, Wirtschaft, Gesell -
schaft und Politik. 

Präsident 
beleuchtete 

Thomas Scheuerle 
dabei schwerpunkt -

mäßig die Kommunikation als 

unverzichtbare Schiene bei der 
Markterschließung im Zeichen der 
Globalisierung, als Voraussetzung 
erfolgreicher Verbindungen business 
to business, die Perspektiven im 
Internet sowie die Kommunikation 
zwischen Politik und Wirtschaft. 

Mit starkem und lang anhaltendem 
Beifall dankten die Zuhörer üir den 
spannenden Trialog, um an -
schließend noch einige Stunden in 
angeregten Gesprächen ihre Gedan -
ken auszutauschen. 

CSU-Generalsekretär Thomas Goppel, eingerahmt von tGAD-Prtsident Thomas Scheuerle und 
tBE-Präsident Volker Jekobitz (rechts) 

4 erfohren zur Standardisierung des 
I nternet-Handek entwicke l t 
Unter Federführung des Bundesver -
bandes Materialwirtschaft, Einkauf 
und Logistik (BME) und unter Betei -
ligung von fast allen namhaften deut -
schen Industriekonzernen wurde kürz -
lich in Frankfurt ein Standardisie -
rungskonzept (Ihr den elektronischen 
Handel unter der Bezeichnung "BME -
cat" verabschiedet. Das "BMEcat"-
Format zielt darauf ab, eine einheitli -
che Katalogsprache für Besteller und 
Lieferanten im Internet zu entwickeln 
und damit den elektronischen Handel 
im Business -to -Business -Bereich 
wesentlich zu vereinfachen. 
Bisher wurde der reibungslose Ablauf 
von E-Commerce -Transaktionen bzw. 
der rasche Austausch von Produkt -
und Katalogdaten auf elektroni -
schem Wege durch die große Zahl von 

unterschiedlichen Katalogsprachen 
behindert. Angesichts von rd. 160 
verschiedenen Sprach -Codes konnten 
sich die Möglichkeiten von Electronic 
Commerce deshalb nur in Ansätzen 
entwickeln. 
Mit Hilfe des neuen, einheitlichen 
Standards dürfte das Auffinden von 
Produktanbietern im Internet 
zukünftig erheblich erleichtert wer -
den. Die BMEcat-Plattform bietet 
nämlich jedem Anbieter die Möglich -
keit sein Produkt in einer Art Daten -
blatt nach einem vorgegebenen 
Muster vorzustellen. Diese Angaben 
werden dann in einen digitalisierten 
Warenkatalog übernommen. Bei 
Bestellvorgängen bekommt der Nach -
frager über das System für jedes nach -
gefragte Produkt spezifische Index- 

nummern zugewiesen, mit dessen Hil -
fe er sich dann über spezielle Internet -
Suchmaschinen eine Liste der jeweili -
gen Anbieter beschaffen kann. 
Angesichts der hohen Funktionalität 
des Systems und in Anbetracht der 
namhaften Unternehmen, die hinter 
dem Projekt stehen, ist mit einer 
raschen Durchsetzung des Standards 
zu rechnen. In jedem Fall wird es 
durch die größere Markttransparenz 
und die zusätzlichen Bündelungs -
möglichkeiten vor allem auf der 
Beschaffungsseite zu erheblichen 
Kosten- bzw. Preissenkungen kom -
men. Genauere Informationen über 
die Hintergründe des Standardisie -
rungsprojekts können über die Web -
Adressen www.bme.de oder 
www.eClass.de abgerufen werden. 

r 
Bitte beachten Sie 
die Beilage der 
GH Gesellschaft 

für Handels -
beratung mbH 
zum Thema 

,,Absatzerfolge 
durch Logistik". 

Bitte bachten Sie 
ebenfalls das 
Werbeblatt 

,,Factoring" von 
EKE Einkaufs -

kontor Frankfurt 
GmbH.
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KURZ NOTIERT 
Die Pauschalsteuer auf Werkver -
träge, die für ausländische Auftrag -
nehmer gemäß § 50 Abs. 7 EStG 
an das Finanzamt abgeführt wer -
den mußte, ist rückwirkend zum 1. 
April 1999 eingestellt worden. 
Nach dem vorliegenden Entwurf 
des Steuerbereinigungsgesetzes 
1999 wird nun noch die gesetzli -
che Grundlage der Pauschalbe -
steuerung rückwirkend zum 
1. April 1999 aufgehoben. Bereits 
gezahlte Steuern werden erstattet. 

Trifft der Arbeitgeber im Betrieb 
mit den Mitarbeitern eine vertrag -
liche Einheitsregelung, die das 
Ziel verfolgt, Tarifbestimmungen 
zu verdrängen, so haben die tarif -
vertragsschließenden Gewerkschaf -
ten nach einer jetzt ergangenen 
Entscheidung des Bundesarbeitsge -
richts unter Umständen einen 
Unterlassungsanspruch gegen den 
Arbeitgeber. Dies kann auch gel -
ten, wenn ein entsprechendes Rege -
lungsziel zwischen Arbeitgeber und 
Betriebsrat in Form einer Rege -
lungsabrede - keine Betriebsver -
einbarung - vereinbart wird. 

Abzug von Bewirtungskosten an 
Wochenenden: Geltend gemachte 
Bewirtungskosten kann das 
Finanzamt nach einer Entschei -
dung des Finanzgerichtes Saar -
land nicht allein mit der Begrün -
dung streichen, der Zeitpunkt der 
Bewirtung an Wochenenden lasse 
den Schluß auf eine private Ver -
anlassung der Aufwendungen zu. 
In einem solchen Fall ist das 
Finanzamt vielmehr gehalten, die 
berufliche Veranlassung der jewei -
ligen Bewirtung nachzuprüfen. 

Auszubildender kann gegen 
Zeugnis klagen. Schriftliche 
Berichte eines Ausbilders über 
einen Auszubildenden sind 
gerichtlich angreifbar, wenn sie 
das berufliche Fortkommen 
beeinträchtigen können. Die 
Richter betonten, zwar könne 
nicht jede Äußerung eines Ausbil -
ders arbeitsgerichtlich überprüft 
werden. Ein Rechtsschutzinteres -
se für eine inhaltliche Überprü -
fung bestehe jedoch zum Beispiel 
bei gesetzlich vorgeschriebenen 
Beurteilungen. 

Anderuncen A l terstei l zeit 
ab 01.0 .2000 
Das Bundeskabinett hat Änderun -
gen der Altersteilzeit beschlossen. 
Ab dem 01.01.2000 gilt folgendes: 

• Die Wiederbesetzung einer 
Stelle als wichtigste Voraussetzung 
für die Zahlung der Förderung 
durch das Arbeitsamt wird erleich -
tert. Kleine und mittlere Unterneh -
men mit bis zu 50 Arbeitnehmern 
werden nach der Neuregelung auch 
dann Fördergelder vom Arbeitsamt 
erhalten, wenn sie mit dem neuen 
Mitarbeiter nicht die Stelle neu 
besetzen, die konkret durch die 
Altersteilzeit frei geworden ist. Der 
neue Mitarbeiter kann dann auch an 
einer anderen Stelle im Unterneh -
men eingesetzt werden. Außerdem 
wird die Einstellung von Auszubil -
denden in diesem Betrieb als 
Neueinstellung anerkannt. 

• Bei Unternehmen mit mehr als 
50 Beschäftigten muss künftig eine 
geschlossene Umsetzungskette zwi -
schen Mitarbeitern in Altersteilzeit 
und in Neubesetzung nicht mehr 
zwingend nachgewiesen werden. 
Förderleistungen können bereits 
dann gezahlt werden, wenn für den 
Mitarbeiter, der in Altersteilzeit 
geht, ein anderer Mitarbeiter in sei- 

neu Aufgabenbereich nachrückt und 
im selben Funktionsbereich des 
Unternehmens - Produktion, Ein -
kauf , Vertrieb etc. - ein neuer Mit -
arbeiter eingestellt wird. 

• Nach dem Gesetzentwurf kann 
künftig auch die Altersteilzeit fur 
teilzeitbeschäftigte Arbeitnehmer 
gefordert werden. Sie bleiben dann 
trotz geringer Stundenzahl in der 
Arbeitslosenversicherung. 

• Zwischenzeitlich wurde durch 
eine Änderung des Altersteil -
zeitgesetzes auf Altersteilzei t -
vereinbarungen reagiert, die den 
Zeitablauf der Altersteilzeit so ver -
einbaren, dass im Anschluss an die 
Altersteilzeit eine Rente wegen des 
Nichterreichens des 60. Lebensjahres 
nicht gewährt werden kann. Danach 
wird nun durch eine Neufassung von 
§ 2 Abs. I Nr. 2 des Altersteilzeitge -
setzes klargestellt, dass eine Alters -
teilzeitvereinbarung, die einen Lei -
stungsanspruch gegenüber der Bun -
desanstalt für Arbeit auslösen soll, 
nur vorliegt bei einer Vereinbarung 
mit dem Arbeitgeber, „die sich 
zumindest auf die Zeit erstrecken 
muss, bis eine Rente wegen Alters 
beansprucht werden kann." 

Lkw-Unfall - Arbeitgeber 
des Fahrers muß Schmer -
zensgeld zahen 
Schmerzensgeld mußte jetzt ein 
Arbeitgeber eines Lkw-Fahrers 
bezahlen, der eine Radfahrerin 
angefahren hatte. Diese Entschei -
dung traf kürzlich das Oberlandes -
gericht (OLG) Hamm. Der Lkw -
Fahrer hatte die Frau trotz Gegen -
verkehrs überholt und war dabei so 
weit nach rechts ausgewichen, dass 
er die Frau erfaßt und schwer ver -
letzt hatte. 
Als der Arbeitgeber des Fahrers 
Schmerzensgeld zahlen sollte, ver -
wies er auf seinen Fahrer. Er selbst 
brauche nicht zu haften, da er den 

Fahrer sorgfältig ausgewählt habe 
und dieser immer zuverlässig gefah -
ren sei. Die Richter am OLG waren 
anderer Ansicht. Sie wiesen ihm als 
„Boss" eine ähnliche Sorgfaltspflicht 
zu, wie sie von einem Vater bei seinen 
Kindern verlangt wird. Wegen der 
großen Gefahren fur die Verkehrssi -
cherheit sei allein die sorgfältige Aus -
wahl des Fahrers nicht ausreichend. 
Vielmehr habe der Unternehmer 
regelmäßige und auch unauffällige 
Kontrollen durchzuführen. Nur 
wenn er dies beweisen könne, müsse 
allein der Fahrer haften. 

KURZ NOTIERT 
Die Eurofähigkeit von Verträgen 
mit Partnern in Drittländern 
muß bei jedem Vertragsabschluß 
gesondert bedacht werden. 
Während die Vertragskontinuität 
im Zusammenhang mit der 
Umstellung auf den Euro bei Ver -
trägen mit Partnern in EU-Län -
dern automatisch gilt und die 
USA, Japan und die Schweiz eine 
automatische Vertragskontinuität 
bereits zugesagt haben, muß bei 
Verträgen mit Partnern in allen 
übrigen Drittstaaten, deren Lauf -
zeit über den 1.01.2002 hinaus -
geht, eine gesonderte Vertrags -
kontinuitätsklausel eingebaut 
werden. 

Wirtschaftsdatenbank China 
für Im- und Exporteure • 
Firmen, die Handelsbeziehun -
gen in Richtung China knüpfen 
wollen, können Geschäftskon -
takte zukünftig mit Hilfe einer 
umfassenden Wirtschaftsdaten -
bank erschließen. Die mit spezi -
ellen Suchfunktionen ausgestat -
tete Datenbank enthält die 
Adressen, die Ansprechpartner, 
die Rufnummern und die Fax -
Nummern von rd. 4.500 der 
größten Außenhandelsfirmen 
Chinas und ist auf CD-ROM bei 
der Fa. G. Paul International; 
Tel.: 02271/ 757189; Fax.Nr.: 
02271/757186 für DM 85,35.-
zzgl. Versandkosten und MW 
erhältlich. 

MwSt: Rückerstattungsservice 
der AHK's 
Die jeweils vor Ort ansässigen 
deutschen Außenhandelskammern 
fordern auf Antrag deutscher 
Unternehmen die entrichtete 
MWSt bei den jeweiligen Finanz -
ämtern der EU-Mitgliedstaaten 
sowie in der Schweiz, Norwegen, 
Ungarn, Island und Kanada 
zurück. Letztmöglicher Termin 
für die Übersendung entsprechen -
der Anträge ist jeweils der 30.04. 
des auf das Rechnungsdatum fol -
genden Jahres. Antragsberechtigt 
sind Unternehmen, die Rechnun -
gen mit ausländischer MWSt. 
erhalten haben und darüberhin -
aus nicht über eine Zweignieder -
lassung im jeweiligen Erstat -
tungsland verfügen. 
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KURZ NOTIERT 
Mitbestimmungsrecht bei Nutzung 
von lnternetdiensten 
Die Möglichkeit, lnternetdienste in 
Anspruch zu nehmen, erhält der 
Arbeitnehmer zur Erfüllung seiner 
Arbeitsaufgabe. Eine private Nut -
zung muß der Arbeitgeber nicht 
dulden. Auch der Betriebsrat kann 
sie nicht erzwingen. Ein Mitbestim -
mungsrecht besteht insoweit nicht. 
Will der Arbeitgeber die individuel -
le Internetnutzung durch den 
Zugriff auf Daten, wie Empfänge -
radresse, Uhrzeit und Datenmenge 
kontrollieren, hat der Betriebsrat 
jedoch ein Mitbestimmungsrecht 
nach § 87 Abs. I Nr. 6 BetrVG. 
Wird deshalb eine Betriebsvereinba -
p ing abgeschlossen, ist die Überwa -
chung schon aus diesem Grunde 
datenschutzrechtlich zulässig. Aller -
dings muß auch die Betriebsverein -
barung die Grenzen wahren, die das 
allgemeine Persönlichkeitsrecht der 
Überwachung des Arbeitsnehrner -
verhaltens setzt. Gegen die Erfas -
sung der äußeren Daten zur 
Mißbrauchs-, Sicherheits-, Kosten -
und Leistungskontrolle bestehen 
insofern aber grundsätzlich keine 
Bedenken. Ob dem Arbeitgeber dar -
über hinaus auch die jederzeitige 
Einsichtnahme in E-Mailtexte 
gestattet werden darf; hängt davon 
ab, ob diese Art der Kommunikati -
on nur als ein technisch anderer Weg 
des Schriftverkehrs anzusehen ist, 
en der Arbeitgeber auch inhaltlich 

kontrollieren darf; oder ob er der 
Wortkommunikation nahe steht. 
Denn die Rechtssprechung sieht das 
gesprochene Wort wegen seiner 
Flüchtigkeit und jederzeitigen Kor -
rigierbarkeit als besonders 
Schutzwürdig an. Sie leitet daraus 
ein grundsätzliches Verbot des heim -
lichen Mithörens von Telefonaten 
des Arbeitnehmers durch den 
Arbeitgeber ab. 
Zwar ist die Informationsweiterga -
be durch E-Mails eine schriftliche. 
Da sie aber den gesprochenen Wort 
insofern ähnelt, als auch sie vielfach 
weniger formell gehandhabt wird 
als der übliche Schriftverkehr, wird 
die Auffassung vertreten, daß 
Inhaltskontrollen auf Fälle begrün -
deten Mißbrauchsverdachts be -
schränkt werden sollten. Im Zweifel -
fall steht unsere Verbandsgeschäfts -
stelle für Rückfragen =Verfügung. 

[GAD präsentiert Ausbi -
dunc zum Gro3- und 
Aunhandekkaufmann 3' 

,Hemdsärmeliger" Ministerpräsident Dr. Edmund Stoiber einmal ganz anders— beim Street ball 

Der 7. Bayerische Berufsbildungs -
kongreß der Bayerischen Staatsre -
gierung fand Anfang Dezember in 
den Nürnberger Messehallen statt. 
Der LGAD war mit einem attrakti -
ven Informationsstand vier Tage 
lang für die 88.000 Messebesucher, 
Schüler, Lehrer und Eltern, aktiv 
beteiligt. 

Der Stand des Handels fand auch das 
Interesse des Bayerischen Minister -
präsidenten Dr. Edmund Stoiber 
sowie des Nürnberger Oberbürger -
meisters Dr. Ludwig Scholz bei 
ihrem Rundgang am Eröffnungstag. 
Unter Jubel und Applaus der 
Schüler übten sie sich mit unter -
schiedlichem Erfolg beim street ball. 

Au3enhandeLsbroschüre 
,,Wetweit aktiv" 
Uni kleine und mittlere Unternehmen bei ihren Außenhandelsaktivitäten 
zu unterstützen und mit zusätzlichen Praxis-Tipps zu den Themenberei -
chen Gestaltung von Exportverträgen; Kooperationen und Direktinvesti -
tionen; E-Commerce sowie Exportfinanzierung zu versorgen, hat das 
Bundeswirtschaftsministerium einen Außenhandels-Ratgeber unter dem 
Titel ,,Weltweit aktiv" veröffentlicht. Die Broschüre kann kostenlos 
beim Bundesministerium fUr Wirtschaft und Technologie; Referat Öffent -
lichkeitsarbeit, Postfach 300265, 53182 Bonn; Fax.: 0228/ 4223-462 
angefordert werden. 

Fragen nach Vorstrafen 
Bei der Einstellung darf ein Arbeitge -
ber nach Vorstrafen fragen, die Bezug 
auf den Arbeitsplatz haben können. 
Ein Bewerber war während des Ein -
stellungsgesprächs nach laufenden 
Ermittlungsverfahren gefragt wor -
den. Wahrheitswidrig hatte der 
Bewerber geantwortet, dass Ermitt -
lungsverfahren gegen ihn nicht 
bestünden. Es handelte sich um eine 
verantwortungsvolle Position. Als der 
Arbeitgeber später erfuhr, dass die 
Staatsanwaltschaft gegen den einge- 

stellten Arbeitnehmer ermittelte, 
erklärte der Arbeitgeber die Anfech -
tung des Arbeitsverhältnisses wegen 
arglistiger Täuschung. 
Das Bundesarbeitsgericht entschied, 
dass es auch notwendig sein könne, 
den Arbeitnehmer über laufende 
Ermittlungsverfahren zu befragen. 
Die wahrheitswidrige Beantwortung 
einer solchen Frage gibt dem Arbeit -
geber ein Anfechtungsrecht. Weitere 
Informationen bekommen Sie beim 
Verband. 

KURZ NOTIERT 
Wesentliche Vertragsbedingungen 
schriftlich fixieren. Nach dem 
Nachweisgesetz ist der Arbeitgeber 
verpflichtet, spätestens einen 
Monat nach dem vereinbarten 
Beginn des Arbeitsverhältnisses die 
wesentlichen Vertragsbedingungen 
schriftlich zu fixieren, zu unter -
zeichnen und dem Arbeitnehmer 
auszuhändigen. Darunter muß 
auch ein in allgemeiner Form 
gehaltener Hinweis auf die anzu -
wendenden Tarifverträge sein. Das 
Arbeitsgericht Frankfurt hat ent -
schieden, dass bei Verstoß gegen die 
Nachweispflicht der Arbeitgeber 
schadenersatzpflichtig wird, wenn 
der Arbeitnehmer beispielsweise die 
tariflichen Ausschlußfristen ver -
säumt und deshalb Ansprüche ver -
fallen. De facto kann sich der 
Arbeitgeber daher nicht auf tarif -
liche Ausschlußfristen berufen. 

Keine Kündigung wegen Woh -
nungsrenovierung trotz Arbeitsun -
fähigkeit. Körperliche Betätigung 
während der Krankschreibung als 
solche (hier: Unterstützung eines 
Freundes bei der Wohnungsrenovie -
rung) Ist noch kein Kündigungs -
grund. In Betracht kommen die 
Kündigungstatbestände Wettbe -
werbsverstoß, vorgetäuschte Krank -
heit oder Genesungsgefährdung. 

Wartefrist und Dauer der Entgelt -
fortzahlung. 
Erkrankt ein Arbeitnehmer inner -
halb der vierwöchigen Wartefrist 
des § 3 Abs. 3 § EFZG und dauert 
die Arbeitsunfähigkeit über den 
Ablauf der Frist an, so steht ihm im 
ungekündigten Arbeitsverhältnis 
ein Entgeltfortzahlungsanspruch 
ggf. bis zum Ablauf weiterer sechs 
Wochen zu. 

Abfindung - Beitragspflicht bei 
Änderungskündigung 
Das BSG hatte über die Frage zu 
urteilen, ob der Arbeitgeber auch in 
Fällen einer Änderungskündigung 
dem Arbeitnehmer eine Abfindung 
ohne Abführung von Sozialversi -
cherungsbeiträgen gewähren darf. 
Das BSG hat dies verneint. Nach 
seiner Auffassung sind nur Abfin -
dungen beitragsfrei, wenn sie aus 
Anlaß der Beendigung des Arbeits -
verhältnisses gewährt werden. 
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IMPRESSUM 
Erscheint alle 2 Monate. Verleger: 
Wirtschaftshilfe des Bayerischen 
Groß-und Außenhandels GmbH, 
München, Max-Joseph -Straße 5. 
Alleiniger Gesellschafter: Landes -
verband Groß- und Außenhandel. 
Vertrieb und Dienstleistungen Bay -
ern, 80333 München, Max -
Joseph -Straße 5, Tel.: 5577 01. 
Verantwortlich für Herausgabe: 
Werner Sattel, 80333 München, 
Max-Joseph -Straße 5. Verantwort -
lich für Redaktion und Anzeigen -
teil: Dipl.-Volkswirtin Elisabeth 
Deutsch, 80333 München, Max -
Joseph -Straße 5. 

WIR GRATULIEREN 
Herrn Herbert Christ, Firma 
Heinrich Christ GmbH & Co. KG 
in Nürnberg, der seinen 70. 
Geburtstag feiern konnte. Herz -
lichen Glückwunsch. 

Karl -Friedrich Müller -Lotter 
wieder Vorsitzender des Aus -
schusses für Berufsbildung. 

In seiner Sitzung am 2. Oktober 
1999 haben die Mitglieder des 
Ausschusses für Berufsbildung im 
LGAD erneut einstimmig den 
bisherigen Vorsitzenden Karl -
Friedrich Müller -Lotter, Nürn -
berg, zum Vorsitzenden gewählt. 
Wir gratulieren Herrn Müller -
Lotter sehr herzlich zu seiner 
Wiederwahl und danken ihm für 
seine bisherige erfolgreiche 
Arbeit, verbunden mit den besten 
Wünschen auch für die Zukunft. 

WIR TRAUERN 
Herrn Günter Hillebrand, 
Geschäftsführer unserer Mit -
gliedsfirma Profilstahl Nürn -
berg. Wir werden dem Verstorbe -
nen ein ehrendes und bleibendes 
Andenken bewahren. 

Fax-Betrüc er 
Immer wieder wird Unwissenheit 
ausgenutzt. In einem besonders drei -
sten Fall wurden Unternehmen, 
Hoteliers usw. von angeblichen 
Interessenten mit diversen Anfragen 
angefaxt, die gleichzeitig um genau -
este Antworten und Angebote per 
Rückfax bitten. Als Faxnummer wur -
de die"01033019081524"angege -
ben. Durch die neuen Call-by-Call -
Systeme bei Telefonanrufen sind vie -
le Verbraucher bereits mit den 010 -
Nummern vertraut. Zerlegt man 
aber diese Nummer in drei Bestand -
teile, so entdeckt man folgendes: 
Die Ziffernfolge 0 103 3 ist die Vor -
wahl der Telekom, die eigentlich 
nicht verwendet werden muss, jedoch 
verwendet werden kann. 
Als nächster Ist folgender Ziffern -
block erkennbar: 0190 und damit 
eine Service -Nummer, die bekannt -
lich besonders gebührenpflichtig ist. 

Der letzte Block beginnt mit einer 8 
und nach einer 0190 -Nummer ist er 
die teuerste Variante der 0190er -
Nummern und kostet den Rückfa -
xenden 3,63 Mark pro Seite. Wenn 
nun der Angefaxte auch noch sein 
Fax auf die halbe Geschwindigkeit 
stellt, dauert es doppelt so lange und 
er kann pro Seite einen erheblichen 
Betrag einstreichen. 
Dieser Fall Ist besonders dreist, da 
auf Angebotsanfragen fast alle ant -
worten. Antworten beispielsweise 
auf 5.000 versandte Anfragen etwa 
4.000 per Rückfax, würden bei 
Kosten von 3,63 DM pro Seite insge -
samt Telefongebühren von 14.520 
Mark entstehen, von denen der 
unredliche Anbieter einen ganz 
erheblichen Teil erhält. 
Wir empfehlen Ihnen, sich die Fax -
nummern für Rückfaxe sehr genau 
anzuschauen. 

Kran kheitsbedi ngte 
Kündicun9 
Die ordentliche Kündigung eines 
Arbeitsverhältnisses ist aus Anlass 
einer Langzeiterkrankung nach der 
Rechtsprechung des BAG dann sozi -
al gerechtfertigt, wenn eine negati -
ve Prognose hinsichtlich der voraus -
sichtlichen Dauer der Arbeitsun -
fähigkeit vorliegt, eine darauf beru -
hende erhebliche Beeinträchtigung 
betrieblicher Interessen festzustellen 
ist und eine Interessenabwägung 
ergibt, dass die betrieblichen 
Beeinträchtigungen zu einer billi- 

gerweise nicht mehr hinzunehmen -
den Belastung des Arbeitgeber 
führen. 
In seiner Entscheidung hat das BAG 
nunmehr festgelegt, dass maßgebli -
che Beurteilungsgrundlage für die 
Rechtmäßigkeit eitler Kündigung 
die objektiven Verhältnisse im Zeit -
punkt des Zugangs der Kündigungs -
erklärung sind. Dies gelte auch für 
eine aus Anlass einer lang andauern -
den Krankheit ausgesprochenen 
ordentlichen Kündigung. 

WIR GRATULIEREN 
RA Willi Frankenberger -
25 Jahre beim LGAD 

Willi fronkenberger, stellvertretender Hauptge -
schäftsführer und Leiter der Rechtsabteilung des 
IGAD 

Sein 25jähriges Dienstjubiläum 
konnte der stellvertretende Haupt 
geschäftsführer und Leiter unserer 
Rechtsabteilung, RA Willi Franken -
berger, am I. Januar 2000 feiern. 
Willi Frankenberger beeindruckt 
und überzeugt durch seinen hohen 
Sachverstand auf dem Gebiet des 
Arbeits- und Tarifrechts. Sowohl 
auf Landes- als auch auf Bundes -
ebene hat seine Kompetenz ihn zu 
einem hochgeschätzten Ratgeber 
werden lassen, der die einschlägige 
Rechtsgeschichte der Arbeitgeber 
im bayerischen Groß- und Außen -
handel in den letzten zwei Jahr -
zehnten, die bayerische Tarifge -
schichte und ein Kapitel verband -
licher Tarif- und Sozialpolitik mit -
geschrieben hat. 
Im Namen des gesamten Vorstanal 
dankte Präsident Thomas Scheu -
erte Willi Frankenberger für seine 
Treue und seinen herausragenden 
Einsatz bei der Erfüllung seiner 
Aufgaben. 

r 
Fax -Antwort 

Biffe senden Sie mir nähere Informationen zu folgenden Themen: 

Fox: 

J 

Name: 

Firma: 

Tel. 

L 

Hauptgeschäftsstelle: 
Max-Joseph -Str. 5, 80333 München, 

Postfach 201237, 
80013 München 

Tel. (089) 55 7101/02 
Fax: (089) 5930 15 

e-mail:lgad2000@aol.com 

Geschüftsstelle Nürnberg: 
Sandstr. 29 

90443 Nürnberg 
Tel: (09 11) 203180 
Fax: (09 11) 22 16 37 

e-mail: lgad.nbg@planet-interkom.de 
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Tarifrunde 2000 
Unsere Große Tarifkommission tag -
te erstmals in dieser Tarifrunde am 
5.4.2000. Vor dem Hintergrund der 
bereits getätigten Abschlüsse in den 

ustriebereichen Chemie und 
' Metall wurde die Verhandlungslinie 
Air unsere ab 12. April laufenden 

Tarifgespräche mit den Gewerk -
schaften DAG und HBV intensiv 
vorbereitet. 
Über den aktuellen Stand der Ver -
handlungen informieren wir jeweils 
in gewohnter Weise über unseren 
Fax-Service. 

Scheuerle wieder Vizepräsident der vbw 

Unser Präsident, Thomas Scheuerte, 
Nürnberg, wurde auf der Mitglieder -
versammlung der Vereinigung der 
Bayerischen Wirtschaft e.V. (vbw) 
als Vizepräsident kooptiert. Damit 
ist sichergestellt, dass die Interessen 
des bayerischen Groß- und Außenhan -
dels in diesem wichtigen Gremium der 
bayerischen Wirtschaft Gehör finden 
werden. 
Herzlichen Glückwunsch! 

iNirtschoftskriminolität als 
wachsende Bedrohung für 
mittelständische Unternehmen 
Am 23.05.2000 organisiert der 
LGAD eine Informationsveranstal -
tung, in der typische Tatabläufe und 
Möglichkeiten der Prävention auf -
gezeigt werden. Darüber hinaus 
erhalten die Teilnehmer Gelegen -
heit, über Aspekte der Sicherheits -
risiken in Unternehmen, arbeits -
rechtlicher Folgen sowie versiche -
rungstechnischer Lösungen zur 
Risikodeckung zu diskutieren. 
Wegen der hohen Besucherzahl 

gleichartiger, vorangegangener 
Veranstaltungen bitten wir Sie, sich 
umgehend anhand des beiliegenden 
Anmeldeformulars Ihre Teilnahme 
zu sichern. 

Teilnahmegebühr: 

DM 80,— 
(LGAD-Mitglieder) 
DM 150, — 
(Nichtmitglieder) 

Neue Reisekosten ab 01 .04.2000 
Für Auslandsdienst- und -Geschäftsreisen gelten neue Pauschalen für 
Verpflegungsmehraufwendungen und Übernachtungskosten. Sie gel -

ten für Dienstreisen ab 01.04.2000. Siehe Anlage. 

Gro -3- und AAen -
hondel im Gespräch 
mit Ministerpräsident 
Stoiber 
Im Februar führten wir ein in -
tensives, persönliches Gespräch 
mit Herrn Ministerpräsident Dr. 
Edmund Stoiber. Präsident Thomas 
Scheuerte unterrichtete über die 
mittelständische Prägung des Groß -
und Außenhandels in Bayern und 
seine intermediären Strukturen. 
Wir erlebten eine große Aufmerk -
samkeit für die von uns vorgetra -
genen Anliegen des LGAD und 
seiner Mitgliedsunternehmen. 
Der Ministerpräsident ist aufge -
schlossen für weitere Besprechungen 
mit uns. 

Bundesarbeitscericht 
bestdtist [GAD 
In einem Grundsatzurteil bestätigte 
das BAG die Gültigkeit unseres 
Tarifvertrages auch in Dienst-
leistungsbereichen, - die eine ori 
ginäre Handelsfunktion ausüben. 

Damit wird unsere verbandspoliti -
sche Zuständigkeit für die inter -
mediäre Wirtschaft eindrucksvoll 
untermauert. 

r 1 
Bitte beachten Sie 
die Beilage der 

GfH Gesellschaft für 
Handelsberatung mbH 

zum Thema 
,,Absatzerfolge durch 

Logistik". 
L J 

d-v-h 
Lohn- und Gehalts -

abrechnung über Paisy 
- konkurrenzlos günstig - 

Info über LGAD 
Tel.: 089/ 557701/02 
Fax.: 089/ 593015 

E-mail : lgad2000@aol.com 



Seite 2 LGAD Nachrichten 2/2000 

Gut erhaltene Lager- bzw. Bürokabine 
mit Rundum-Verglasung, Elektroheizung und Beleuchtung, umständehal -
ber abzugeben.Grundfläche: 3 in x 3 in, Höhe 2,70 in, VB: DM 9.900,— 

Fa. Papier-Liebl, Regensburg, Herr Doll, Tel. 0941/78 860-0 

Gewerbegrundstück in Augsburg/Gersthofen 
ca. 40.000 qm (Baulücke) Nähe Autobahn München -Stuttgart 

in Erbpacht ganz oder in Teilflächen abzugeben. 
Angebote unter Chiffre 100 an die Hauptgeschäftsstelle 

KURZ NOTIERT 
Europaß Berufsbildung 
Rund 16 Seiten umfaßt der seit 
dem I. Januar gültige ,,Europaß 
Berufsbildung". In diesem, in 
sämtlichen il Amtssprachen der 
Europäischen Union erhältlichen 
Dokument wird bestätigt, dass 
eine Person im Rahmen der 
beruflichen Ausbildung einen 
oder mehrere Bildungsabschnitte 
in einem anderen Land absolviert 
hat. Der Europaß basiert auf 
einer Entscheidung des Europäi -
schen Ministerrats. Sie kann 
kostenlos bei der Europäischen 
Kommission angefordert werden. 
(Quelle EU-Amtsblatt, L 17, 
22.01. 1999) 

EU-Naturschutz und FF11-
Richtlinie - Meinung der Wirt -
schaft gefordert 
Auf der Basis der Fauna-Flora -
Habitat (FFH)-Richtlinie von 
1992 werden ökologisch wert -
volle Naturschutzgebiete in allen 
Mitgliedstaaten der EU ausge -
wiesen. Eine Stellungnahme der 
Wirtschaft zu den Naturschutz -
plänen ist sehr erwünscht. Der 
LGAD empfiehlt nachdrücklich, 
in die bis zum 26. Mai 2000 bei 
den Kommunalverwaltungen 
und Landratsämtern ausliegen -
den Pläne Einsicht zu nehmen 
und zu bewerten. Für grundsätz -
liche Fragen steht das FFH-Info -
Telefon des Umweltministeriums 
unter der Nummer: 089/92 14-
3113 zur Verfügung. 

Abmahnung vereitelt Kündigung 
Wenn ein Mitarbeiter wegen einer 
arbeitsvertraglichen Pflichtverlet -
zung bereits abgemahnt wurde, 
darf er wegen desselben Vorfalls 
nicht mehr gekündigt werden. 
Unsere Empfehlung: Zunächst 
reiflich überlegen, zu welcher 
Sanktion gegriffen werden soll, 
erst dann zur Tat schreiten. 

Das KapKoRiLLiG ist im BGBl. I 
S. 154 vom 24.2.2000 veröffent -
licht. Die GmbH & Co -Richtlinie 
90/605/EWG ist in nationales Recht 
umgesetzt worden. Die Umsetzung 
wird überfällig, denn die in der 
Richtlinie vorgesehene Umsetzungs -
frist war bereits Ende 1992 abgelau -
fen, und der EuGH hat die Bundes -
republik Deutschland wegen der 
unterlassenen Umsetzung im Rah -
men eines Vertragsverletzungsver -
fahrens verurteilt. 

Es sieht vor, dass Gesellschaften in 
der Rechtsform einer OHG oder 
KG, bei denen nicht wenigstens ein 
persönlich haftender Gesellschafter 
eine natürliche Person oder eine 
Personengesellschaft mit einer 

Mit den Berufsberatern 
des Arbeitsamtes Mün -
chen, die in starker Beset -
zung zu einer Diskussionsrunde 
und zum Erfahrungsaustausch zum 
LGAD gekommen waren, führte der 
Berufsbildungsausschuß unseres 
Landesverbandes unter Leitung sei -
nes Vorsitzenden, Karl -Friedrich 
Müller -Lotter, einen äußerst regen 

KapitageseMschaften- und Co -
Richtlinie Gesetz in <raft getreten 

I ntensive Kontakte zwischen 
Berufsberatung 

und LGAD 

natürlichen Person als persönlich 
haftendem Gesellschafter ist (z.B. 
GmbH & Co. KG), zukünftig wie 
Kapitalgesellschaften Rechnung 
legen und Jahresabschlüsse offenle -
gen müssen. Bei mittelgroßen und 
großen Gesellschaften muß die Prü -
fung durch einen Abschlußprüfer 
erfolgen. 

Die Sanktionen bei Verletzung von 
0ffenlegungspflichten werden deut -
lich verschärft. Vorgesehen ist eine 
Erhöhung der Obergrenze des 
Zwangsgelds von 10.000,— DM 
auf 50.000,— DM. Das Zwangs -
geldverfahren soll nunmehr auf 
Antrag jeder beliebigen dritten Per -
son durchgeführt werden können. 
Ein besonderes Interesse muss von 
dem Dritten nicht nachgewiesen 
werden. 
Die bisher in § 293 HGB vorgesehe -
nen Schwellenwerte für die größen -
abhängige Befreiung von der Pflicht 
zur Erstellung eines Konzernab -
schlusses sollen um die Hälfte 
gesenkt werden. Mittelständische 
Konzerne müssen daher überprüfen, 
ob sie künftig der Pflicht zur Kon-

Gedanken -
austausch. 
Es wurden 
die Bera -
tungs -
möglich -
keiten, die 
Q ualifika -

tion, die Zu -
sammenarbeit 

mit den Berufsberatern, 
den Berufsschulen und den Firmen 
diskutiert und vielfältige Ansätze 
für eine erleichterte Zusammenar -
beit zwischen den Arbeitsämtern 
und den Unternehmen gefunden. 

zernrechnungslegung unterfallen. 
Die in § 267 HGB vorgenommene 
Einteilung der Gesellschaften in ver -
schiedene Größenklassen wird durch 
eine Erhöhung der Schwellenwerte 
für Bilanzsumme und Umsatzerlöse 
um ca. 25 % verändert. Die 
kleine Gesellschaften vorgesehenen 
Erleichterungen, wie Entbehrlich -
keit des Lageberichts und der Prü -
fung sowie die Möglichkeit der 
Abschlußprüfung durch einen verei -
digten Buchprüfer bei mittelgroßen 
Gesellschaften, kommen daher 
zukünftig einer größeren Anzahl von 
Gesellschaften zugute. Diese Er -
höhung der Schwellenwerte stellt 
die einzige aus Unternehmersicht 
positive Veränderung der Rech -
nungslegungsvorschriften dar. 

Gemäß der neuen Fassung des Art. 
48 Abs. 1 EGHGB müssen Kapital -
gesellschaften und Co die Vorschrif -
ten zur Bilanzierung, Prüfung und 
Offenlegung erstmals auf das nach 
dem 31.12.1999 beginnende Ge -
schäftsjahr anwenden und damit ein 
Jahr später als ursprünglich im 
Regierungsentwurf vorgesehen. 

Wiederholt wurde die Bitte nach 
Einladungen der Firmen an die 
Berufsberater geäußert, ebenso wie 
die Bitte, auf den Meldebögen eine 
Charakterisierung der Qualifikatio -
nen der Auszubildenden anzugeben, 
die vom Unternehmen vordringlich 
gewünscht wird. 

Ein weiteres Gespräch soll in ni dß 
allzu ferner Zeit stattfindei 
Bei einer der nächsten Sitzungen des 
Ausschusses in Nürnberg wird eben -
falls ein Kontaktgespräch statt -
finden. 
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Neue Regeln für geschäftliche Briefbögen 
Seit 1. Januar 2000 müssen auf den 
Geschäftsbriefen von Einzelkaufleu -
ten, Personenhandelsgesellschaften 
und Partnerschaften zahlreiche, bis -
her nicht verpflichtende Angaben 
abgedruckt sein. Grund für die Ände -
rung ist das Inkrafttreten des Han -
delsrechtsreformgesetzes (HRefG) 
vom 22. Juni 1998. Für Kapitalge -
sellschaften (einschließlich GmbH & 
Co.) gilt diese so genannte ,,Fußlei -
stenpflicht" schon seit 1980. 
Die Geschäftsbriefe müssen nun fol -
gende Informationen enthalten: 
• Vollständige Firma 
• Rechtsformzusätze: Das sind bei 
Einzelkaufleuten die Bezeichnungen 

getragener Kaufmann", ,,einge -
agene Kauffrau", ,,e. Kfm."und ,,e. 

Kfr.", bei offenen Handelsgesellschaf -
ten die Bezeichnungen ,,offene Han -
delsgesellschaft" oder ‚,oHG", bei 
Kommanditgesellschaften die Be -
zeichnungen ,,Kommanditgesell -
schaft" oder ,,KG" und bei Partner -
schaften die Bezeichnungen „Part -
ner" oder ,,Partnerschaft". 
• Ort der Handelsniederlassung. 
• Das Registergericht des Sitzes und 
die Handelsregister-Nummer. 

Die ab 1. Juli 1998 in das Handels -
register eingetragenen Firmen der 
Einzelkaufleute und Personenhan -
delsgesellschaften (offene Handels -
gesellschaft, Kommanditgesellschaft) 
enthalten nach den zwingenden Re -
gelungen des § 19 HGB bereits den 
Rechtsformzusatz in ausgeschriebener 
Form oder mittels einer verständ -
lichen Abkürzung. 
Die vor dem 1. Juli 1998 im Handels -
register eingetragenen Firmen dage -
gen haben die Wahl zwischen zwei 
Möglichkeiten: 
Sie können den Rechtsformzusatz in 
ihre Firma aufnehmen, und zwar 
ohne dass dafür eine Eintragung in 
das Handelsregister erfolgen muss 
(diese ist nur dann erforderlich, wenn 
eine andere Änderung des Firmenna -
mens vorgenommen wird) oder bis 
zum Ablauf der zur Verfügung ste -
henden Übergangsfrist am 31. März 
2003 ihre Firma ohne Rechtsformzu -
satz weiterführen. 
Die Platzierung der Angaben ist 
gesetzlich nicht geregelt. Die Firma 
kann und darf an der schon bislang 
verkehrsüblichen Stelle platziert wer -
den. Die Rechtsformzusätze sind, 

wenn von der beschriebenen Möglich -
keit der Firmenänderung Gebrauch 
gemacht wird, als Bestandteil der Fir -
menangabe darzustellen. Wird von 
der behandelten Übergangsfrist 
Gebrauch gemacht, ist sie gesondert 
von der Firma zu nennen (z.B. in der 
Fußleiste). Als Geschäftsbrief be -
trachtet die Neuregelung jede von 
dem Kaufmann ausgehende schriftli -
che Mitteilung, die seine geschäftliche 
Betätigung nach außen betrifft und 
zwar nicht nur vor der Aufnahme, 
sondern grundsätzlich auch im Rah -
men laufender Geschäftsbedingungen 
(z.B. Briefbögen, Bestellscheine, 
Postschecks). Nicht als Geschäftsbrie -
fe anzusehen sind Mitteilungen für 
einen unbestimmten Personenkreis 
bzw. Empfängergruppen (z.B. Werbe -
schriften, Postwurfsendungen) oder 
Mitteilungen bzw. Berichte, für die 
üblicherweise Vordrucke verwendet 
werden und die lediglich mit den 
jeweils erforderlichen Angaben ausge -
füllt werden (z.B. Lieferscheine, Rech -
nungen, Auftragsbestätigungen). Die 
Missachtung der neuen Pflichtanga -
ben kann von den Registergerichten 
mit Zwangsgeldern geahndet werden. 

Neuer berufs -
kundHcher Fi l m 
Die Bundesanstalt für Arbeit hat in 
Zusammenarbeit mit unserem Bundes -

'and einen neuen berufskundlichen 
i m über den Ausbildungsberuf 

„Kaufmann/Kauffrau im Groß- und 
Außenhandel" erstellt. Der alte Film 
war veraltet, insbesondere war auch 
die 1997 vorgenommene Neuordnung 
der Ausbildungsordnung nicht berück -
sichtigt. Bei dem Film handelt es sich 
um einen Informationsfilm, der in 
erster Linie von den Berufsinfor -
mationszentren der Arbeitsämter ein -
gesetzt werden soll. Darüber hinaus 
kann er aber auch bei Informations -
und Ausbildungsveranstaltungen von 
Firmen und Verbänden herangezogen 
werden. Zielgruppe sind Menschen, die 
kurz vor der Berufswahl stehen. Der 
Film stellt in 8 Minuten die wesent -
lichen Stationen der Berufsausbildung 
dar. Interessierte Unternehmen können 
den Film über die Hauptgeschäftsstelle 
in Form einer Videokassette zu einem 
Stückpreis von DM 30,— mit dem 
beiliegenden Bestellformular bestellen. 

Gefälschte Uberweisungen 
Die Polizei warnt vor Betrug und 
Urkundenfälschung im Geschäfts -
verkehr mit Rußland. 

Eine angeblich in Rußland tätige 
Firma hatte ein westdeutsches 
Unternehmen um die Erstellung 
eines Angebots für einen für das 
Unternehmen lukrativen Auftrag 
gebeten. Die westdeutsche Firma 
antwortete mit dem normalen Fir -
menbogen, auf dem Kontonummer 
und Bankleitzahl vermerkt sind. 
Einige Zeit später wurde bei der 
Geschäftsbank der Firma ein On -

d-v-h 
Lohn- und Gehalts -

abrechnung dezentral 
und online - 

Info über IGAD 
Tel.: 089/ 557701/02 
Fax.: 089/ 593015 

E-mail: lgad2000@aol.com 

ginalformular der Bank auf nicht 
näher geklärtem Wege eingereicht. 
Der Auszahlungsauftrag über 
25.000 US-Dollar enthielt die rich -
tige Kontonummer und Bankleit -
zahl, jedoch gefälschten Stempel 
und offenbar anhand des Angebots -
schreibers der Firma gefälschte 
Unterschriften. Die Überweisung 
ging an eine Bank in Lettland, der 
Banksachbearbeiter bemerkte auf -
grund der guten Fälschung diese 
nicht. Bei Anfragen unbekannter 
Personen insbesondere aus Rußland 
und anderer GUS- und MOE-Staa -
ten dürfte es sich daher empfehlen, 
bei den Antwortschreiben per Post 
zunächst die Bankverbindung abzu -
decken. 
Die gleiche Vorsichtsmaßnahme 
empfiehlt sich nach wie vor im 
Geschäftsverkehr mit einigen Län -
dern in Schwarz -Afrika, insbeson -
dere in Nigeria. (Siehe LGAD -
Seminar „Wirtschaftskriminalität" 
Ziff. 3). 

KURZ NOTIERT 
Neuberechnung der Urlaubsdauer 
bei Wechsel in Teilzeitarbeits -
verhältnisse. Wenn ein Arbeitneh -
mer am Jahresbeginn von einem 
Vollzeit- in ein Teilzeit-Arbeitsver -
hältnis wechselt und aus seiner Vor -
jahres-Vollzeitbeschäftigung ein 
Resturlaubsanspruch auf das neue 
Jahr übertragen wird, so reduziert 
sich der übertragene Urlaub im 
Verhältnis Vollzeit- zuTeilzeittätig -
keit. Beispiel: Ein Arbeitnehmer 
reduziert die Arbeitszeit von 40 auf 
30 Wochenstunden. Aus dem alten 
Jahr stehen ihm lOTage Resturlaub 
zu. Diese werden entsprechend 
dem Verhältnis 3/4 auf 7,5 Tage 
reduziert. 

Vollzeitstellen müssen zuerst 
gekürzt werden. Will ein Arbeit -
geber aus betrieblichen Gründen 
Stellen abbauen, müssen - soweit 
dies aus unternehmerischer Sicht 
möglich ist - zuerst die Vollzeitstel -
len gekürzt werden. Das wurde im 
Fall einer teilzeitbeschäftigten 
Sekretärin entschieden, der gekün -
digt wurde, obwohl Vollzeitse -
kretärinnen nach den Grundsätzen 
der Sozialauswahl (Alter, Betriebs -
zugehörigkeit, Familiensituation) 
weniger schutzwürdig waren. In 
seiner Begründung weist das 
Gericht darauf hin, dass Teilzeit -
und Vollzeitkräfte grundsätzlich 
vergleichbar seien. 

Änderungskündigungen müssen 
stets unmißverständlich den Willen 
des Arbeitgebers erkennen lassen, 
das Arbeitsverhältnis zu beenden. 
Wie das LAG Köln entschieden 
hat, reicht es keinesfalls aus, das 
Kündigungsschreiben mit „Ande -
rungskündigung" zu überschrei -
ben, aber inhaltlich nur eine „Ver -
setzung" und eine ‚,Rückstufung" 
in eine niedrigere Lohngruppe aus -
zusprechen. In diesem Fall handele 
es sich vielmehr um eine stets 
unzulässige Teilkündigung. Als 
echte Kündigung unterliege auch 
die Änderungskündigung den for -
malen Voraussetzungen. Dem 
Arbeitnehmer müsse deutlich wer -
den, dass ihm ein Angebot gemacht 
werde, das er annehmen oder ableh -
nen könne und dass er seinen 
Arbeitsplatz verlieren kann, wenn 
er ablehnt. 
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I MPRESSUM 
Erscheint alle 2 Monate. Verleger: 
Wirtschaftshilfe des Bayerischen 
Groß-und Außenhandels GmbH, 
München, Max-Joseph -Straße 5. 
Alleiniger Gesellschafter: Landes -
verband Groß- und Außenhandel, 
Vertrieb und Dienstleistungen 
Bayern, 80333 München, Max -
Joseph -Straße 5, Tel.: 5577 01. 
Verantwortlich für Herausgabe: 
Werner Sattel, 80333 München, 
Max-Joseph -Straße 5. Verantwort -
lich für Redaktion und Anzeigen -
teil: Dipl.-Volkswirtin Elisabeth 
Deutsch, 80333 München, Max -
Joseph -Straße 5. 

WIR GRATULIEREN 

Konsul Günter Späth wurde 65 

Seinen 65. Geburtstag feierte 
am 15. Februar 2000 unser Vor -
standsmitglied Konsul Günter 
Späth, geschäftsführender Ge -
sellschafter der CSC Jäklechemie 
in Nürnberg. 
Konsul Späth führt seit 1991 
ehrenamtlich den Verband Che -
miehandel e.V. 
Wir möchten ihm an dieser Stel -
le noch einmal sehr herzlich 
gratulieren und ihm Gesundheit 
Glück und Erfolg für die Zukunft 
wünschen. 

KURZ NOTIERT 
Neues Jahrbuch für Export -
und Versandleiter 
Das neue Jahrbuch für Export -
und Versandleiter 2000 können 
Sie beim K . O. Storck-Verlag, 
Striepenweg 31, 21147 Ham -
burg; Fax.: 040/79713101 oder 
per E-mail: vertrieb@storck -
verlag.de bestellen. 

Auslands-Mehrwertsteuer -
Erstattung teilweise möglich 
Im EU -Binnenmarkt gilt, dass die 
Möglichkeiten des Vorsteuerabzugs, 
die ein Mitgliedstaat einem inländi -
schen Unternehmen gewährt, auch 
jedem anderen Unternehmen aus 
einem EU -Mitgliedstaat zur Verfü -
gung stehen muss. Allerdings gelten 
in jedem Land andere Regelungen 
im Hinblick auf rückerstattungs -
fähige Mehrwertsteuern für 
Geschäftsaufgaben und auch unter -
schiedliche Mehrwertsteuer-Sätze. 
Ferner ist das Abwicklungs -
procedere für die Erstattung höchst 
unterschiedlich organisiert. Hier 
helfen die Umsatzsteuer-Vermitt -
lungsstelle des DIRT und die Aus- 

lands-Handelskammern, die gegen 
ein entsprechendes Beratungshono -
rar bei der Bearbeitung und Einrei -
chung der Erstattungsanträge sach -
dienliche Unterstützung gewähren. 
Über den EU-Bereich hinaus gibt es 
auch Unterstützung bei Mehrwert -
steuer-Erstattungen in Norwegen, 
in der Schweiz, in Ungarn, in Kana -
da und auf Island. 
Die Erstattungsansprüche sollten 
möglichst bis zum 30.04.2000 gel -
tend gemacht werden. Die Umsatz -
steuer-Vermittungsstelle des DIHT 
ist telefonisch unter 0228/1041210 
oder per Telefax unter 0228/ 
2420112 erreichbar. 

Brenner -Maut überhöht? 
Der Generalanwalt des Europäi -
schen Gerichtshofs (EuGH),Anto -
nio Saggio, kommt in seinem 
Schlußantrag zur österreichischen 
Maut-Gebührenregelung aus dem 
Jahre 1995 und 1996 zu dem Ergeb -
nis, dass die damaligen Gebühren 
auf der Gesamtstrecke der Brenner -
Autobahn gegen geltendes EU -
Recht verstießen und zudem auslän -
dische Fahrzeuge diskriminierten. 
Die Summe der Maut-Gebühren 
übersteigt die Kosten für den 
Betrieb und Ausbau der Brenner -
Autobahn um 153 Prozent. Die 
Maut pro Kilometer Air die gesamte 
Brennerstrecke, die der Transitver -
kehr entrichten muss, ist mehr als 
doppelt so hoch wie die Maut für 
Teilstrecken, die überwiegend öster- 

reichische Fahrzeuge entrichten. 
Mit einem Urteilspruch des EuGH 
ist in einigen Wochen zu rechnen. 
Auch wenn sich das Verfahren 
zunächst auf die Jahre 1995 und 
1996 bezieht, ist es empfehlenswert, 
auch alle aktuellen Brenner -Maut -
Belege aufzuheben, um ggf. Rück -
erstattungsansprüche geltend ma -
chen zu können. 

d-v-h 
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KURZ NOTIERT 
Rücknahme von Schadstoff -
Verpackungen 
Seit dem 1. Januar 2000 müssen 
auch Verkaufsverpackungen schad -
stofThaltiger Füllgüter kostenlos 
zurückgenommen werden. Der 
Endverbraucher muss deutlich auf 
eine Rückgabemöglichkeit hinge -
wiesen werden. Als schadstoffhal -
tige Füllgüter gelten solche, für die 
ein Selbstbedienungsverbot im 
Einzelhandel besteht, bestimmte 
gefährliche Pflanzenschutzmittel 
und Montageschäume in Druck -
gaspackungen. Die Rücknahme -
pflicht kann auch durch die Beauf -
tragung Dritter erfüllt werden. 

Neue Suchmaschine für 
Förderprogramme 
Der für Förderprogramme zur 
Unterstützung von Drittlands -
engagements bzw. -exporten zu -
ständige Gemeinsame Dienst der 
EU -Kommission SCR hat die 
Suche nach Projekten und Aus -
schreibungen der EU erheblich 
vereinfacht und eine entsprechen -
de Suchmaschine unter http:// 
www.europa.eu.int/comm/scr/cgi/ 
framel l.pl. ins Internet gestellt. 
Im Rahmen des Suchmechanismus 
kann nach den einzelnen Förder -
programmen (PHARE, lACIS, 
OBNOVA etc.), nach dem Projekt -
status, nach der Art der förderfähi -
gen Leistung und nach der Region 

selektiert werden. Ein sog. ,,Quic' 
Search -Feld" ermöglicht darüber 
hinaus den Direktzugriff auf alle 
aktuellen Ausschreibungen im 
Rahmen der Drittlandskoope -
ration. 

r 
Fax -Antwort 

Bitte senden Sie mir nähere Informationen zu folgenden Themen: 

Fan: 

J 

Name: 

Firma: 

Tel. 

L 

Hauptgeschäftsstelle: 
Max-Joseph -Str. 5, 80333 München, 

Postfach 201237, 
80013 München 

Tel. (089) 55 7701/02 
Fax: (089) 59 30 15 

e-mail:lgad2000@aol.com 

Geschäftsstelle Nürnberg: 
Sandstr. 29 

90443 Nürnberg 
Tel: (09 11) 203180 
Fax: (09 11) 22 16 37 

e-mail: lgad.nbgB! planet-interkom.de 
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ito tspreis Bayerischer Qua 

. 
2000 verliehen 
Der Bayerische Qualitätspreis 
2000 wurde in diesem Jahr an 
unsere Mitgliedsfirma Trunk, 
Presse Distribution und die Fir -
ma Compac durch Staatsmini -
ster Dr. Otto Wiesheu, Bayeri -
sches Staatsministerium für 
Wirtschaft, Verkehr und Tech -
nologie, verliehen. 
Die Auswahl der Preisträger 
erfolgt durch ein Expertengre -
mium. Der LGAD wird in die -
ser Jury durch unser Präsidial -
mitglied Dipl. Kfm. Wolf -Dieter 
Schießl, geschäftsführender 
Gesellschafter der Presse 
Schiessi GmbH & Co. KG, ver -
treten. 

ie Förderung des Qualitätsma -
nagements, insbesondere eines 
mittelständischen Unternehmen 

Handel - Stnatsekretdr Hans Spitzner (beide Bilder mitte) händigt die Auszeichnung an die beiden Preisträger nus: Compaq Computer GmbH, (linkes Bild) und 
Trunk Presse -Vertriebs GmbH (rechtes Bild) 
ist eine Gemeinschaftsaufgabe 
von Staat, Wissenschaft und 
Wirtschaft zur Stärkung des 

Unternehmen auf dem Weg zu 
einer erfolgreichen Qualitäts-
sicherung. 
Die Festrede hielt der Vorsitzen-
de der Geschäftsführung unserer 
Mitgliedsfirma Zeppelin GmbH 
in Garching, Ernst Susanek 
zum Thema ,,Moderne Elektro-
nik als Innovationsträger im 

Erfolg mit modernen 
Servicestrategien". 

Wirtschaftsstandorts Bayern. Der LGAD gratuliert insbeson -
dere den Preisträgern des Groß -
und Außenhandels, den Firmen 
Trunk und Compac sehr herz -
lich zu der hohen Auszeich -
nung. 

Der LGAD unterstützt mit sei-
ner Gesellschaft fur Handelsbe-
ratung (GfH) aktiv das kunde-
norientierte Qualitätsdenken 
und begleitet beratend die 

Mittelstä nd isches 
Garantieprogramm 
Die Bayerische Staatsregierung 
hat zusammen mit der Landes -
anstalt für Aufbaufinanzierung 
(LfA) ein Programm zur Förde -
rung des Zugangs mittelständi -

d-v-h 
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scher Unternehmer zu interna -
tionalen Märkten aufgelegt. 1m 
Rahmen dieses sog. ,,Mittelstän -
dischen Garantieprogramms" 
übernimmt die LfA Ausfallga -
rantien für Gewährleistungen im 
Rahmen von Exportgeschäften. 
Vorgesehen ist eine 70% -
Deckung. 
Anträge können über die Haus -
bank gestellt werden. 

r 
u Biffe beach t en Sie 

unsere Beilage 
www.Igad.de 

u 
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Ta r1verha ndungen 
erforeich beendet 
Nach drei schwierigen Verhandlungsrunden gelang es uns, gegen 
die überzogenen Forderungen von HBV und DAG einen rich -
tungsweisenden Tarifabschluß über eine Laufzeit von 24 Mona -
ten bis 31.03.2002, bei gleichzeitiger Verlängerung des 
Manteltarifvertrages bis 31.12.2002 durchzusetzen. Alle Einzel -
vereinbarungen sowie die neuen Tariftabellen sind unseren Mit -
gliedern über den LGAD-Fax-Service und mit gesondertem 
Tarifrundschreiben bereits zugegangen. Die von uns entwickelte 
Paketlösung unter Einschluß von Rentenbausteinen und Alters -
teilzeit trägt Modellcharakter für den Groß- und Außenhandel. 

Die hartnäckige Haltung der Gewerkschaften kam in drei 
Warnstreiks zum Ausdruck. Unsere solidarische Gemein -
schaft hat diesen Einschüchterungsversuchen erfolgreich 
widerstanden. 
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KURZ NOTIERT 
Betriebsratsmitglied und 
Schulungskosten 
Ein Arbeitgeber muss Schu -
lungskosten eines Betriebs -
ratsmitglieds nur dann über -
nehmen, wenn der Betriebs -
rat den Beschluß über die 
Erforderlichkeit der Teilnah -
me des Betriebsratsmitglieds 
vor der jeweiligen Veranstal -
tung gefaßt hat. Ein vormali -
ger Beschluß zur Teilnahme 
an einer anderen Schulung 
genügt ebensowenig den 
Anforderungen des Gesetzes 
wie eine Genehmigung nach 
Beginn der Veranstaltung. 
Eine gesetzliche Pflicht zur 
Übernahme der Schulungs -
kosten wird in diesem Fall 
nicht begründet. 

Befristung von Arbeitsver -
hältnissen nach dem Be -
schäftigungsförderungsge -
setz. Die Zulässigkeit einer 
bis zu 2 -jährigen Befristung 
von Arbeitsverhältnissen 
nach dem Beschäftigungsffir -
derungsgesetz endet am 
31.12.2000. Ob der Gesetz -
geber eine Verlängerung vor -
nimmt, ist bisher nicht 
bekannt. Damit können nach 
der derzeitigen Rechtslage 
Vertragsabschlüsse oder Ver -
längerungsvereinbarungen 
letztmalig am 31.12.200 
getroffen werden. 

Keine Abweichung des 
Schlußzeugnisses vom Zwi -
schenzeugnis 
Der Arbeitgeber kann bei 
gleicher Beurteilungsgrund -
lage nicht seine im Zwi -
schenzeugnis zum Ausdruck 
gekommenen Beurteilungen 
im Schlußzeugnis ändern. 
Hat das Arbeitsverhältnis 5 
Jahre bestanden und wurde 
das Zwischenzeugnis vor 10 
Monaten ausgestellt, so 
spricht eine Vermutung 
dafür, dass die Beurteilungs -
grundlage die gleiche geblie -
ben ist. 

Prämierung des besten Berichtsheftes im 
Groß- und Au3enhandel mit dem Theo -
Kiesewetter-AusbiHungsförderungspreis 

Mit dem Theo-Kiesewetter -
Ausbildungsförderungspreis 
prämiert die Kiesewetter Import 
GmbH in Coburg das beste 
Berichtsheft, das als Zulas -
sungsvoraussetzung zur Ab -
schlußprüfung zum Groß- und 
Außenhandelskaufmann/-frau 
vorgelegt werden muss. 
Dotiert ist der Preis mit DM 
2.500,— für den Sieger. Insge- 

samt werden DM 6.000,— auf 
fünf Preisträger verteilt. Damit, 
so unser Vorstandsmitglied 
Theo Kiesewetter, lohnt sich 
die Teilnahme allemal. Die Aus -
zubildenden lernen Abläufe und 
Zusammenhänge präzise zu 
beobachten und zu beschreiben. 
Damit erleichtert sich jeder 
Azubi zudem selbst die Errei -
chung seines Ausbildungszieles. 

Gesetz zur Beschleunigung 
fälliger Zahlungen verkündet. 
Zum 01. Mai 2000 ist das Gesetz 
zur Beschleunigung fülliger 
Zahlungen (BGBl. 2000 Teil 
Seite 330 if) in Kraft getreten. 
Wichtigstes Instrument der Neu -
regelung ist die Änderung der 
§§ 284 und 288 des Bürgerli -
chen Gesetzbuches (BGB). 
Danach kommt der Schuldner 
einer Geldforderung ohne Mah -
nung automatisch 30 Tage nach 
Fälligkeit und Zugang einer 
Rechnung oder einer gleichwer -
tigen Zahlungsaufforderung in 
Verzug. Der bisherige Verzugs -
zinssatz von 4 % wird auf 8 % 
verdoppelt. 
In §632 a werden Abschlagszah -
lungen geregelt; § 640 BGB 
wird dahingehend ergänzt, dass 
unwesentliche Mängel nicht zur 
Verweigerung der Abnahme 
führen. Schliesslich ist mit § 641 
a BGB eine Fertigstellungsbe -
scheinigung neu aufgenommen 

worden. Öffentlich bestellte und 
vereidigte Sachverständige 
haben auf Antrag des Unterneh -
mens oder im Einvernehmen 
zwischen Unternehmer und 
Besteller diese Bescheinigung 
zu erteilen, aus der hervorgeht, 
dass das versprochene Werk 
hergestellt und frei von Mängeln 
Ist. Die neuen Vorschriften gelten 
seit 01. Mai 2000 für alle ab die -
sem Zeitpunkt geschlossenen 
Verträge und Schuldverhältnisse. 
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Erst zum Schlichtelb 
dann zum Richter. 

Der Bayerische Landtag hat das 
neue Bayerische Schlichtungs -
gesetz verabschiedet. 
Bei zivilrechtlichen Streitigkei -
ten im Streitbereich bis 1.500,— 
DM, bei Nachbarschafts -
streitigkeiten und Ansprüchen 
aus Ehrverletzung, die nicht in 
den Medien begangen wurde, ist 
eine Klage beim Gericht ab dem 
1. September 2000 nur noch 
dann zulässig, wenn die Parteien 
zuvor versucht haben, sich 
in einem außergerichtlichen 
Schlichtungsverfahren zu eini -
gen. Zum einen wird d 
Schlichtung in die Hände der 
bayerischen Notare und Rechts -
anwälte gelegt. 
Zum anderen sind die Gebühren 
vergleichsweise günstig: Sie 
belaufen sich auf 200,— DM, 
wenn ein Schlichtungsgespräch 
durchgeführt wurde - und zwar 
unabhängig von seinem Erfolg. 

Betriebsräte dürfen die Zustimmung zu einem Ausbildungsvertrag nicht 
verweigern, wenn der Unternehmer die Einstellung von einem Verzicht 
auf tari iche Leistungen abhängig macht. 
Das Bundesarbeitsgericht 
(BAG) wies in einem Beschluss 
daraufhin, der Arbeitgeber dür -
fe die Einstellung eines Bewer -
bers nur nicht davon abhängig 
machen, dass dieser nicht Mit -
glied einer Gewerkschaft ist, da 
dies gegen die durch das Grund -
gesetz geschützte Vereinigungs- 

freiheit verstieße. In dem ent -
schiedenen Fall hatte ein Arbeit -
geber Ausbildungsplätze über 
den eigenen betrieblichen 
Bedarf hinaus angeboten, die 
Einstellung der Bewerber für 
diese Stellen jedoch von einem 
Verzicht auf tarifliche Leistun -
gen abhängig gemacht. 

Eine untertarifliche Bezahlung, 
so das BAG, sei noch kein 
Grund für den Betriebsrat, die 
Zustimmung zur Einstellung zu 
verweigern. Arbeitnehmer 
könnten ihre Tarifansprüche 
nach der Einstellung durchset -
zen. 
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N euordnung der Manko-Haftung 
Das BAG hat in einem jetzt ver -
öffentlichten Urteil vom 
17.09.1998 (-8 AZR 195/97) 
die Manko-Haftung für Arbeit -
nehmer neu geregelt und präzi -
siert. 
Das BAG kommt dabei zu der 
Auffassung, dass in Fällen von 
geringem Verschulden des 
Arbeitnehmers ein Schadener -
satzanspruch des Arbeitgebers 
nicht besteht. Diesem Sachver -
halt müsse deshalb auch eine 
Manko-Abrede entsprechen. 
Nach Auffassung des Gerichts 

S 
muss der Arbeitnehmer die 

hance haben, durch Aufmerk -
samkeit einen Überschuss an 

Manko-Geld zu erzielen. Da 
eine Manko-Abrede notwendi -
gerweise auch Sachverhalte 
erfasse, in denen der Arbeitneh -
mer nach allgemeinen 
Grundsätzen gar nicht oder nur 
anteilig haften würde, darf eine 
Haftung aufgrund besonderer 
vertraglicher Abrede die Sum -
me der gezahlten Manko-Gel -
der nicht übersteigen. 

Nach Auffassung des Bundesar -
beitsgerichts gibt es allerdings 
keinen Hinderungsgrund für die 
Vereinbarung mittel- oder lang -
fristiger Ausgleichszeiträume 
von z.B. einem Kalenderjahr. 

Abwälzung von Pauschal -
beiträgen nicht rechtens 
Für geringfügig Beschäftigte hat 
der Arbeitgeber den Beitrag zur 
Sozialversicherung zu tragen ( 
249 b SGB V und § 172 Abs. 3 
SGB VI). Das bedeutet: Ein 
Abwälzung von Pauschalbeiträgen 
auf den Arbeitnehmer bzw. eine 
Einbehaltung von Pauschalbeiträ -
gen vom Lohn oder Gehalt des 
Arbeitnehmers ist danach nicht 
rechtens. Der Pauschalbeitrag geht 
zu Lasten des Arbeitgebers. Eine 
dadurch bedingte Erhöhung der 
Personalzusatzkosten bzw. gesam -
ten Arbeitskosten lässt sich nur 
durch eine entsprechende vertrag -
liche Verringerung des Arbeitsent -
gelts für den geringfügig Beschäf -
tigten vermeiden. 

Kündigungen 
erfordern Schriftform 
Ab 1. Mai 2000 müssen sowohl 
die Kündigung des Arbeitgebers 
als auch die des Arbeitnehmers 
schriftlich, d.h. mit eigenhändiger 
Unterschrift (§ 126 BGB) erfol -
gen, um wirksam zu sein. Auch 
Auflösungsverträge sind zukünf -
tig ohne Einhaltung der Schrift -
form unwirksam. Die Nichtigkeit 
wegen Formmangels hätte bei 
Aufhebungsverträgen ebenso wie 
bei Kündigungen zur Folge, dass 
ich der Arbeitnehmer möglicher -
eise noch nach mehreren Mona -

ten auf das Bestehen des Ver -
tragsverhältnisses berufen könn -
te. Besonders wichtig ist das neue 
Formerfordernis für die Befri -
stung von Arbeitsverhältnissen. 
Da Arbeitsverträge grundsätzlich 
mündlich abgeschlossen werden 
können, wäre mit der mangelnden 
Schriftform hinsichtlich der Befri -
stung die Gefahr verbunden, dass 
ein unbefristeter Arbeitsvertrag 
zustande kommt. 
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Klausel ,,Mündliche Nebenabreden" 
Die Klausel „Mündliche Neben -
abreden bestehen nicht" in allge -
meinen Geschäftsbedingungen 
ist wirksam. Zwar fallen sog. 
Tatsachenbestätigungen (wie 
z.B. „Der Käufer bestätigt, die 
Allgemeinen Geschäftsbedin -
gungen gelesen und verstanden 
zu haben") unter das Verbot des 
§ 11 Nr. 15 bAGBG doch gilt 
dies im vorliegenden Fall nicht. 
Die Bestimmung, dass mündli -
che Nebenabreden nicht beste -
hen, gebe nämlich lediglich die 

ohnehin eingreifende Vermu -
tung der Vollständigkeit der Ver -
tragsurkunde wieder und lasse 
daher dem Kunden den Gegen -
beweis völlig offen.Die Klausel 
beinhalte auch keine unange -
messene Benachteiligung des 
Käufers (§ 9 Abs. I AGBG); eine 
mögliche abschreckende Wir -
kung für den Käufer, sich gegen 
das Vertragswerk zu wenden, sei 
nicht von solchem Gewicht, dass 
ein treuwidrige Benachteiligung 
erkennbar sei. 

1 4-Tagefrist bei Kündigung 
Die außerordentliche, fristlose 
Kündigung muss innerhalb von 
14 Tagen nach Kenntniserlan -
gung des Kündigungsgrundes 
zugegangen sein. 
Kündigt der Arbeitgeber nicht 
schon aufgrund des Verdachts 
einer strafbaren Handlung, son -
dern wartet er das Ergebnis des 
Strafverfahrens ab, wird diese 
Frist dann gewahrt, wenn die 
außerordentliche Kündigung 
innerhalb von zwei Wochen 
nach Kenntniserlangung von 
der Verurteilung ausgesprochen 
wird. 
Nach der Rechtsprechung des 
BAG darf der Arbeitgeber sei -
nen Kündigungsentschluß vom 
Fortgang eines Strafverfahrens 

abhängig machen, wobei auch 
die erstmalige, nicht rechts -
kräftige Verurteilung des Arbeit -
nehmers zum Anlaß einer 
außerordentlichen Kündigung 
genommen werden darf. 
Die 14 -Tage-Frist beginnt ab 
Kenntniserlangung des Arbeit -
gebers von der Verurteilung. 
Auch muss der Arbeitgeber die 
Rechtskraft der Verurteilung 
nicht abwarten, da das Strafur -
teil für sich allein genommen 
nicht geeignet ist, diese sog. Tat -
kündigung zu rechtfertigen. 
Vielmehr hätten die Arbeitsge -
richte im Kündigungsschutzpro -
zeß ohne Bindung an das Stra -
furteil den Sachverhalt selbst 
aufzuklären und zu bewerten. 

KURZ NOTIERT 
Klartext in 
Änderungskündigungen 
In einer Änderungskündigung 
müssen zwei Dinge völlig 
klar herausgestellt werden: 
I. Das Arbeitsverhältnis wird 

als Ganzes beendet. Sonst 
kann es sich um eine 
unzulässige Teilkündigung 
handeln, die vor Gericht 
keinen Bestand hat. 

2. Ein Angebot, das Arbeits -
verhältnis zu geänderten 
Bedingungen fortzusetzen. 

Achtung: Auch Änderungs -
kündigungen unterliegen dem 
Kündigungsschutzgesetz. 
Fragen Sie im Zweifel die 
Arbeitsrechtsexperten in Ihrer 
LGAD-Geschäftsstelle um 
Rat. 

Für geringfügig Beschäftig -
te hat der Arbeitgeber den 
Betrag zur Sozialversiche -
rung zu tragen (§ 249 b SGB 
V und § 172 Abs.3 SGB VI). 
Das bedeutet: Eine Abwäl -
zung von Pauschalbeiträgen 
auf den Arbeitnehmer bzw. 
eine Einbehaltung von Pau -
schalbeiträgen vom Lohn 
oder Gehalt des Arbeitneh -
mers ist danach nicht rech -
tens. Der Pauschalbeitrag 
geht zu Lasten des Arebitge -
bers. Eine dadurch bedingte 
Erhöhung der Personalzusatz -
kosten bzw. gesamten 
Arbeitskosten lässt sich nur 
durch eine entsprechende ver -
tragliche Verringerung des 
Arbeitsentgelts für den 
geringfügig Beschäftigten 
vermeiden. 

Ein Steuerbescheid Ist nur 
dann wirksam unter den 
Vorbehalt der Nachprüfung 
gestellt, wenn die Kennzeich -
nung des Vorbehalts für den 
Steuerpflichtigen eindeutig 
erkennbar ist. Der kraft 
Gesetzes für eine Steueran -
meldung geltende Vorbehalt 
der Nachprüfung entfällt, 
wenn das Finanzamt nach 
Eingang der Steuererklärung 
erstmals einen Steuerbescheid 
ohne Nachprüfungsvorbehalt 
erläßt. 
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WIR GRATULIEREN 
Herrn Hermann Glashauser, 
Geschäftsführer unserer Mit -
gliedsfirma Liebig GmbH in 
Kolbermoor. Herr Glashau -
ser wurde mit Wirkung vom 
0 1.05.2000 an auf die Dauer 
von vier Jahren zum ehren -
amtlichen Richter beim Sozi -
algericht München berufen. 
Wir gratulieren Herrn Glas -
hauser sehr herzlich zu dieser 
ehrenvollen Berufung. 

Wir gratulieren auch Herrn 
Dr. Rudolf Kraus, Prokurist 
unserer Mitgliedsfirma Otto 
Franck Import KG in 
Neusäß-Westheim. Herr Dr. 
Kraus wird von Ende Juni 
2000 an auf die Dauer von 
vier Jahren zum Handelsrich -
ter am Landgericht Augsburg 
ernannt. Auch ihm gelten 
unsere herzlichen Glückwün -
sche. 

Zum Handelsrichter am 
Landgericht Augsburg er -
nannt wurden ebenfalls die 
Herrn Gerhard Oberlän -
der, pers. haftender Gesell -
schafter der Firma Adolf 
Christian Weber oHG sowie 
Herr Ottmar Vogel, Ge -
schäftsführer der Firma Rich -
ard Kathan GmbH in Augs -
burg. 
Beide Herren wurden mit 
Wirkung vom 12. März an 
für vier Jahre zum Handels -
richter am Landgericht Augs -
burg ernannt. Wir gratulieren 
herzlich. 

IMPRESSUM 
Erscheint alle 2 Monate. 
Verleger: Wirtschaftshilfe des 
Bayerischen Groß-und Außen -
handels GmbH, München, Max -
Joseph -Straße 5. Alleiniger 
Gesellschafter: Landesverband 
Groß- und Außenhandel, Vertrieb 
und Dienstleistungen Bayern, 
80333 München, Max-Joseph -
Straße 5, Tel.: 55 77 01. Verant -
wortlich fur Herausgabe: Werner 
Sattel, 80333 München, Max -
Joseph -Straße 5. Verantwortlich 
fur Redaktion und Anzeigenteil: 
Dipl.-Volkswirtin Elisabeth 
Deutsch, 80333 München, Max -
Joseph -Straße 5. 

Hektrogro3hande Hart 
feiert 5O-jdhrigesJubiäum. 

Die Firma Hartl, Freising, ist 
geradezu ein Paradebeispiel für 
die Entwicklung eines aus klein -
sten Anfängen gestarteten Un- 

ternehmens zu einem modernen 
und führenden Elektrogroßhan -
del, das als erster bayerischer 
Elektrogroßhandel ein Qualitäts -
managementsystem eingeführt 
hat und nach der Norm DIN ISO 
9001 zertifiziert wurde. 
In Anwesenheit von Staatsmini -
ster Dr. Otto Wiesheu konnte 
das Unternehmen nun sein 50. 
Geschäfts- und Gründungsju -
biläum feiern. 

Hektro Nägee, \ürnberg 
— 100Jahre Zukunft 

Ann&ore N'tgele 

Carl Nägele, ein Pionier des 
Großhandels in der Elektrobran -
che gründete im Jahre 1900 den 
,,Großhandel für elektrotechni -
sche Erzeugnisse", ein Unterneh -
men, das heute von der Allein -
gesellschafterin und Geschäfts -
führerin Annelore Nägele in der 
dritten Generation als Familien- 

unternehmen geführt wird. 
Freiheit, Frauen und Fortschritt: 
Dieser Stabreirn ist im spezifi -
schen Fall des Nürnberger Tra -
ditionshauses Nägele ange -
bracht. Auch Tanja Nägele, die 
Urenkelin des Firmengründers 
weiß: die Geschichte, das Alte 
und Bewährte, sind die sichere 
Basis, um immer wieder nach 
neuen überzeugenden Lösungen 
zu suchen und sie zu finden. 

d-v-h 
Kostenrechnung im Personal -

bereich mit PAlSY 
Info über IGAD 

Tel.: 089/ 557701/02 
Fax.: 089/ 593015 

E-mail : lgad2000@aol.com 

r 

Fax -Antwort 
Bitte senden Sie mir nähere Informationen zu folgenden Themen: 

-I 

Name: 

Firma: 

Tel. Fax: 

WIR GRATULIEREN 
Herr Alois Kölbl, Geschäfts -
führer der Firma AFV-Stahl -
Vertriebsgesellschaft mbH, 
Grünwald, wurde ebenfalls 
auf die Dauer von vier Jahren 
zum Handelsrichter am Land -
gericht München I ernannt. 
Wir dürfen auch Herrn Kölbl 
sehr herzlich gratulieren. 

Wieder berufen wurde Herr 
Ralf Hack, Personalleiter der 
Firma Frischdienst 2000, 
Unterschleißheim. Die neue 
Amtsperiode beim Amtsge -
richt München gilt ebenfalls 
für vier Jahre. 

Hans Werner Schiessi, Inha -
ber unserer Mitgliedsfirm 
Presse-Schiessl GmbH & Co. 
Großvertriebs KG in Regens -
burg, wurde auf der ordentli -
chen Hauptversammlung des 
Bundesverbandes Presse -
Grosso mit überwältigender 
Mehrheit zum neuen ersten 
Vorsitzenden des Berufsver -
bandes gewählt. Herzlichen 
Glückwunsch und viel Erfolg! 

KURZ NOTIERT 

Vorgetäuschter Personalein -
kauf ist Kündigungsgrund 
Gewährt ein Arbeitnehmer 
den ihm zustehenden Perso -
nalrabatt einem Betriebsfrem -
den bei dessen Einkauf ohne 
Verständnis des Arbeitgebers 
so ist der Arbeitgeber berech -
tigt, aus verhaltensbedingten 
Gründen ohne vorherige 
Abmahnung eine Kündigung 
auszusprechen. 

_ q1 qqq111111111111FW P_ 

Hauptgeschäftsstelle: 
Max-Joseph -Str. 5, 80333 München, 

Postfach 201237, 
80013 München 

Tel. (089) 55 7701/02 
Fax: (089) 5930 15 

e-mail:lgad2000@aol.com 

Geschüftsstelle Nürnberg: 
Sandstr. 29 

90443 Nürnberg 
Tel: (09 11) 20 3180 
Fax: (09 11) 22 16 37 

e-mail: lgad.nbg@planet-interkom.de 

J L 
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LANDESVERBAND GROSS- UND AUSSENHANDEL VERTRIEB UND DIENSTLEISTUNGEN BAYERN E.V. 

EU-Ausschreibungen 
im Internet 

Wer sich regelmäßig über aktu -
elle Ausschreibungen der 
Europäischen Union informie -
ren möchte, kann dies neuer -
dings über eine speziell hierfür 

*,gerichtete Internet -Page tun. 
Unter http://europa.eu.int/ 
commlscr/cgi/frame ll.pl finden 
Sie alle wichtigen EU-Aus -
schreibungen einschließlich der 
entsprechenden Konditionen. 

CD-ROM zur Außen -
wirtschaftsförderung 

Die Bundesstelle für Außenhan -
delsinformationen (BfAi) hat 
eine CD-ROM mit allen wichti -
gen Informationen über aktuelle 
Außenwirtschaftsförderprogram -
me erstellt. Die CD-ROM kann 
bei der BfAi, Agrippastr. 87-93, 
50676 Köln, Tel.: 0221/2057-O 
ngefordert werden. 

T t offkatolog zur 
Abschussprüfung 

Der Stoffkatalog für die IHK -
Abschlussprüfungen für den 
Kaufmann/-frau im Groß- und 
Außenhandel (Fachrichtung 
Großhandel) ist von der Aufga -
benstelle für kaufmännische 
Abschluss- und Zwischenprüfun -
gen (AkA) bei der IHK Nürnberg 
für Mittelfranken erstellt worden. 
Der Stoffkatalog ist gültig ab der 
Abschlussprüfung Sommer 
1999. Erhältlich sind die Stoffka -
taloge sowohl für die Zwi -
schenprüfung unter der Bestell -
Nr. 1430 (DM 4,50) als auch für 
die Abschlussprüfung unter der 
Bestell-Nr. 6820 (DM 6,50) beim 
U -Form-Verlag, Cronenberger 
Str. 58, 42651 Solingen, Tel.: 
0212/16072, Fax: 0212/208963. 

Goldene Ehrenmedoi ll e 
für Prof. Dr. Beisheim 
Am 2. August 2000 fand im Haus 
der Bayerischen Wirtschaft im 
engsten Kreis führender Vertreter 
aus Wirtschaft und Politik eine 
festliche Würdigung der Verdien -
ste von Herrn Prof. Dr. Otto Beis -
heim statt, in deren Verlauf ihm 
von Herrn Präsident Thomas 
Scheuerle die Goldene Medaille 
des LGAD verliehen wurde. Prä -
sident Scheuerle hob hervor, dass 
Solidarität auch den Einsatz der 
Starken für die Schwachen und 
für alle gemeinsam das Zusam -
menwirken für das Wohl des 
Ganzen bedeutet. Antwortend 
unterstrich Prof. Beisheim die 
Vorreiterrolle des LGAD und 
bekannte sich uneingeschränkt zu 
Aufgaben und Ziele des Groß -
und Außenhandels. Präsident Thomas Scheuerle überreicht Herrn Prof. Dr. Otto Beisheim die Goldene Meddle des LGAD 

Bayerischer Quolitätspreis 2001 
Qualität ist ein entscheidender 
Wettbewerbsfaktor. Deshalb 
wird seit 1993 unter der Trä -
gerschaft des Bayerischen 
Staatsministeriums für Wirt -
schaft, Verkehr und Technolo -
gie der Bayerische Qualitäts -
preis verliehen - zunächst nur 
an Industrieunternehmen, seit 
1998 auf Initiative des LGAD 

auch an Groß- und Außenhan -
delsunternehmen. um den 
Bayerischen Qualitätspreis 
können sich Unternehmen mit 
Sitz in Bayern bewerben, die 
herausragende Leistungen auf 
dem Gebiet der ganzheitlichen 
Unternehmensqualität erbrin -
gen. Interessierte Groß- und 
Außenhandelsunternehmen 

melden sich bitte bei der 
Hauptgeschäftsführung des 
LGAD, der bis Ende Septem -
ber 2000 die Nominierungen 
einem Expertengremium unter 
der Koordination von Prof. Dr. 
Horst Wildemann zuleitet. Ein -
zelheiten zum Qualitätspreis 
2001 entnehmen Sie bitte der 
Beilage. 

L 

Bitte beachten Sie das Werbeblatt ,,Factoring"des Einkaufskontors Frankfurt GmbH. 

Wir empfehlen die Beilage der Akademie Handel ,,Unternehmenserfolg langfristig sichern 
durch qualifizierten Personalnachwuchs" Ihrer Aufmerksamkeit. 

Was ist mein Großhandelsbetrieb wert? Die Gesellschaft für Handelsberatung GfH 
bietet Hilfestellung. Bitte Beilage beachten. 

— I 

J 
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KURZ NOTIERT 
Im Ausbildungsverbund 
sucht eine unserer Münchner 
Mitgliedsfirmen eine Groß -
handelsfirma, die bereit ist, 
Auszubildenden die Ausbil -
dungszeit im Lager absolvieren 
zu lassen, da dies in der eigent -
lichen Ausbildungsfirma nicht 
möglich ist. Firmen, die an 
einer Verbundausbildung inter -
essiert sind, wenden sich bitte 
an die Hauptgeschäftsstelle. 

Richtlinie über den elektro -
nischen Geschäftsverkehr 
Die Richtlinie 2000/31 EG des 
Europäischen Parlamentes 
und des Rates über bestimmte 
rechtliche Aspekte der Dienste 
der Informationsgesellschaft, 
insbesondere des Europäi -
schen Geschäftsverkehrs, im 
Binnenmarkt wurde veröffent -
licht im Amtsblatt L 171, 
Umfang 16 Seiten. Mit ihr 
wird angestrebt, einen recht -
lichen Rahmen zur Sicherstel -
lung des freien Verkehrs von 
Diensten der Informationsge -
sellschaft zwischen den Mit -
gliedsstaaten zu schaffen. 

Festlegung der Lage der 
Arbeitszeit - Die zeitliche 
Lage der Arbeitszeit unterliegt 
in der Regel dem Direktions -
recht des Arbeitgebers. Dieses 
ist nach billigem Ermessen 
auszuüben. Es entspricht nicht 
billigem Ermessen, einer aus 
dem Erziehungsurlaub zu -
rückkehrenden Mutter mitzu -
teilen, dass sie ab sofort früher 
mit der Arbeit anfangen muss, 
wenn sie wegen der Änderung 
der Arbeitszeit ihr Kind nicht 
in den Kindergarten bringen 
kann. Einarbeitungsschwierig -
keiten nach Ende des Erzie -
hungsurlaubs müssen fir ei -
nen bestimmten Zeitraum hin -
genommen werden. 

Volljährige Berufsschüler 
dürfen nach Beendigung des 
Berufsschulunterrichts sowie 
in Blockunterrichtswochen im 
Betrieb arbeiten. Unzulässig ist 
eine Beschäftigung vor einem 
um 9.00 Uhr beginnenden 
Unterricht. 

Berufsberater -Information 
Die Berufsberater der 
Arbeitsämter sind mit fol -
gender Bitte an uns 
herangetreten: Sie 
würden sich 
wünschen, dass 
diejenigen Fir -
men, die Aus -
zubildende 
suchen, eine 
Charakterisie -
rung ihres Betrie -
bes auf dem 
Anmeldebogen abgeben, 
mit Wünschen, welche Eigen -
schaften und Qualifikationen sie 

bei den von ihnen bevorzugten 
Auszubildenden vorausset -

zen, um unnötige Fehl -
leitungen zu ver -
meiden. Außer -
dem wurde um 
vermehrte Ein -
ladungen an 
die Berufsbera -
ter durch die 
Betriebe gebe -

ten, damit diese 
sich ein besseres Bild 

über bestimmte Firmen 
bzw. die Wirtschaftsstufe insge -
samt machen können. 

AusbiHunc 
H i Ifen 

sbe C l eitende 

Ausbildungsbegleitende Hilfen 
bieten die Arbeitsämter zur 
Sicherung des Ausbildungser -
folges für Problemfälle bei den 
Auszubildenden mit abH, 
einem maßgeschneiderten För -
derprogramm mit besten 
Erfolgschancen. 

abH-Fachleute arbeiten eng mit 
den Berufsschullehrern, dem 
Ausbilder und dem Elternhaus 
zusammen. Dabei entstehen 
dem Betrieb keine Kosten, 
denn abH wird aus Mitteln der 
Bundesanstalt für Arbeit finan -
ziert. Bei Ausfüllen an Arbeits -
zeit kann dem Betrieb die Aus -
bildungsvergütung anteilig 

ersetzt werden. Der Zeitauf -
wand für abH beträgt drei bis 
acht Stunden pro Woche. 

Die Anmeldung fir abH erfolgt 
bei der Berufsberatung des 
Arbeitsamtes. Dort prüft man, 
ob die Förderungsvorausset -
zungen erfüllt und welche 
Maßnahmen am sinnvollsten 
sind. Voraussetzungen für die 
Gewährung von abH sind der 
betriebliche Ausbildungsver -
trag sowie eine Er-klärung des 
Ausbildungsbetriebes über eine 
enge Zusammenarbeit mit dem 
Träger der Maßnahme und zur 
Frage des Zuschusses zur Aus -
bildungsvergütung. 

Pflicht zur Leistung von Überstunden 
Arbeitnehmer sind verpflichtet, 
bei triftigen und wichtigen 
Gründen, vom Arbeitgeber 
angeordnete Überstunden zu lei -
sten. Eine Weigerung kann mit 
der Kündigung geahndet wer -
den. Das hat das Landesarbeits -
gericht Köln im Fall eines 
Handwerksbetriebes entschie -
den, der einen Mitarbeiter auf -
gefordert hatte, freitags noch 
einige Stunden länger zu arbei -
ten, um einen wichtigen Auftrag 
zu beenden. 
Die Notwendigkeit der Über- 

stunden begründete der Arbeit -
geber mit dem Druck, der vom 
Auftraggeber ausgehe. Da der 
Arbeitnehmer sich weigerte, 
kündigte ihm der Arbeitgeber. In 
seiner Begründung weist das 
Gericht daraufhin, dass Betrie -
be sich darauf verlassen müs -
sten, dass ihre Arbeitnehmer 
ausnahmsweise auch zu unge -
wöhnlichen Zeiten für Tätigkei -
ten zur Verfügung stünden, 
wenn dies aus wichtigen 
betrieblichen Gründen geboten 
sei. 

Scheuerle in den 
Landeszentral -
bank-Beirat 

Prösident unseres Landesverbandes, Thomas Scheuer 

Als Repräsentant des Handels 
wurde der Präsident unseres 
Landesverbandes, Thomas 
Scheuerle, auf Vorschlag der 
Bayerischen Staatsregierung 
und nach Anhörung des Vor -
standes der Landeszentralbank 
im Freistaat Bayern in den Bei -
rat bei der Landeszentralbank 
im Freistaat Bayern fir die Zeit 
vom 1. Juni 2000 bis zum 31. 
Mai 2003 berufen. 
Wir gratulieren Herrn Präsident 
Scheuerle sehr herzlich hierzu. 

Ausschließliche 
Euro-Preisangab 
i.o der 
Ubergangsphase 
verboten 

In Deutschland unterliegt die 
Preisauszeichnung der Preisan -
gabenverordnung (PangV), 
wonach die Grundsätze der 
Preiswahrheit und Preisklarheit 
gelten. Diese gesetzlichen 
Grundlagen gelten auch für die 
Auszeichnung von Preisen in 
DM und Euro. 
Während seit dem 01.01.1999 
der Euro neben der DM im bar -
geldlosen Zahlungsverkehr ver -
wendet werden kann, verstoßen 
Preisauszeichnungen und Wer -
bung ausschließlich mit Euro -
Preisen gegen die Grundsätze 
der PangY 
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Informationspflicht bei 
Lohnzahlungen in Euro 
Entschließt sich ein Unterneh -
mer, seine Mitarbeiter während 
der Übergangsphase zur Ein -
führung des Euro (1.1.1999 -

3 1.12.2001) bereits in Euro zu 
bezahlen, so muss er dies den 
Arbeitnehmern rechtzeitig mit -
teilen. 
Entsprechend den Nachweis -
pflichten des Arbeitgebers muss 
dieser seine Arbeitnehmer über 

mögliche Änderungen wesentli -
cher Vertragsbedingungen, 
wozu auch die Zusammenset -
zung und Höhe des Arbeitsent -
gelts gehört, informieren. Der 
Arbeitnehmer hat gemäß 
Betriebsverfassungsgesetz (§ 82 
Abs. 2) zudem Anspruch darauf, 
dass ihm die neue Berechnung 
und Zusammensetzung erklärt 
wird. 

Vor der Kündiung erst die 
4•Ge l be Karte' zeigen 
Eine Kündigung aus wichtigem 
Grund während der Ausbil -
dungszeit erfordert in aller 
Regel eine vorherige Abmah -
nung. Die Kündigung darf nur 
das letzte Mittel sein, um Pro -
bleme zwischen Betrieb und 
Auszubildenden zu lösen. 
Eine Abmahnung muss schrift -
lich erfolgen und wird bei min -
derjährigen Auszubildenden an 

den gesetzlichen Vertreter 
gerichtet. Bei schwerwiegenden 
unerlaubten Handlungen kann 
eine Abmahnung entbehrlich 
sein (z.B. Griff in die Kasse). 
Die Abmahnung hat grund-sätz -
lich drei Funktionen: 

1. Rüge-/Hinweisfunktion 
2. Ankündigungs-/Warnfunktion 
3. Dokumentationsfunktion 

Kein Mitbestim -
mungsrecht bei 
Freistellung 
Wenn der Arbeitgeber einen 
gekündigten Arbeitnehmer bis 
zum Ablauf der Kündigungsfrist 
freistellt, steht dem Betriebsrat 
hierzu kein Mitbestimmungs -
recht zu. Das hat das Bundesar -
beitsgericht im Fall eines 
Betriebes entschieden, der meh -
rere Arbeitnehmer gekündigt 
und bis zum Fristablauf freige -
stellt hatte. Der Betriebsrat sah 
hierin eine mitbestimmungs -
pflichtige Maßnahme, da die 
Freistellungen zur Mehrbela -
stung der verbliebenen Arbeit -
nehmer führen könne. In seiner 
Begründung weist das Gericht 
darauf hin, dass eine Freistel -
lung keine mitbestimmungs -
pflichtige Versetzung darstelle, 
da die freigestellten Arbeitneh -
mer keine neuen Arbeitsberei -
che zugewiesen bekämen. Nach 
den Worten des Gesetzes erfor -
derte die Versetzung jedoch die 
Zuweisung eines anderen 
Arbeitsbereichs. 

630-Mark-Jobs 
Pauschalbeiträge dürfen nicht 
uf Arbeitnehmer abgewälzt 
rden. Das Bundesarbeitsmi -

nisterium sowie die Träger der 
Renten- und Krankenversiche -
rung teilen mit, dass für die 
geringfügig Beschäftigten 
abzuführenden Pauschalbeiträ -
ge nicht (auch nicht teilweise) 
auf die Arbeitnehmer abgewälzt 
werden dürfen. Es läge sonst ein 
Verstoß gegen §§ 134 BGB, 32 
I SGB I vor mit der Folge, dass 
die Vereinbarung nichtig ist und 
ggf. gegen den Arbeitgeber ein 
Bußgeld verhängt werden kann. 
Gestützt wird diese Auffassung 
durch (allerdings noch erstin -
stanzliche) gerichtliche Ent -
scheidungen. Die Rentenversi -
cherungsträger haben bereits 
darauf hingewiesen, dass auf 
diese Beschäftigungsverhältnis -
se bei künftigen Betriebsprüfun -
gen besonderes Augenmerk 
gelegt werden wird. 

Rechtsprobleme bei der 
Verwendung von Teefax 
Das Telefax ist bei vertraglich 
vereinbarter Schriftform grund -
sätzlich wie die Versendung 
eines Briefes zu werten. 

• Die gesetzlich vorgeschrie -
bene Schriftform des § 126 
BGB wird durch ein Telefax 
nicht gewahrt, weil dazu eine 
eigenhändige Unterschrift erfor -
derlich wäre, die aber beim Fax 
nur in Kopie vorliegt. 

• Das Fax gilt wie der Brief 
gemäß § 130 BOB als zugegan -
gen, wenn es während der übli -
chen Geschäftsstunden beim 
Empfänger eingeht. Erfolgt der 
Eingang später, so gilt das Fax 
erst mit dem nächsten Beginn 
der Geschäftsstunden als zuge -
gangen. (Ausnahme: bei 
Gerichten und Behörden) 

• Wer auf seinen Faxan -
schluss hinweist, muss sicher -
stellen, dass das Gerät emp -
fangsbereit ist. Andernfalls 
muss er damit verbundene 
Rechtsnachteile in Kauf neh -
men, wenn ordnungsgemäß 
abgesandte Faxe deshalb nicht 
ankommen, weil das Faxgerät 
nicht empfangsbereit ist. Das 
Risiko bei Störungen im öffent -
lichen Netz geht zu Lasten des 
Absenders. 

• Ein Sendeprotokoll hat kei -
ne absolute Beweiskraft dahin -
gehend, dass der Empfänger das 
Fax auch tatsächlich empfangen 
hat. Es wird damit lediglich 
bewiesen, dass das Fax ord -
nungsgemäß abgesandt und eine 
Verbindung zwischen den Fax -
geräten hergestellt wurde. 

KURZ NOTIERT 
Vergütung für 
Betriebsratstätigkeit 
außerhalb der Arbeitszeit 
Der Anspruch auf Freizeit -
ausgleich nach § 37 1111 
BetrVG wandelt sich weder 
durch Ablauf der Monatsfrist 
noch dadurch in einen Vergü -
tungsanspruch, dass der 
Arbeitgeber den Freizeitaus -
gleich nicht von sich aus 
gewährt. Der Anspruch auf 
Vergütung für außerhalb der 
Arbeitszeit aufgewendete 
Zeit entsteht nur, wenn die 
vom Arbeitnehmer verlangte 
Arbeitsbefreiung vom 
Arbeitgeber aus betriebsbe -
dingten Gründen verweigert 
wird. 

Außerordentliche Kündi -
gung - Personalrats -
anhörung - Ausschlussfrist 
Kündigt der Arbeitgeber 
nicht schon aufgrund des 
Verdachts einer strafbaren 
Handlung, sondern wartet er 
das Ergebnis des Strafverfah -
rens ab, so wird die Aus -
schlussfrist des § 626 II BGB 
jedenfalls dann gewahrt, 
wenn der Arbeitgeber die 
außerordentliche Kündigung 
binnen zwei Wochen seit 
Kenntniserlangung von der 
Tatsache der Verurteilung 
ausspricht. 

Form des Arbeitszeugnisses 
- (,,das geknickte Zeugnis") 
Der Arbeitgeber erfüllt den 
Anspruch des Arbeitnehmers 
auf Erteilung eines Arbeits -
zeugnisses auch mit einem 
Zeugnis, das er zweimal faltet, 
um den Zeugnisbogen in einen 
Geschäftsumschlag üblicher 
Größe unterzubringen, wenn 
das Originalzeugnis kopier -
fähig ist und die Knicke im 
Zeugnisbogen sich nicht auf 
den Kopien abzeichnen, z.B. 
durch Schwärzungen. 
Schließt das Arbeitszeugnis 
mit dem in Maschinenschrift 
angegebenen Namen des 
Ausstellers und seiner Funkti -
on, so ist das Zeugnis von die -
sem persönlich zu unterzeich -
nen. 
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KURZ NOTIERT 
Bewirtungskosten richtig 
verbuchen - Das Steuerge -
setz schreibt vor, dass Bewir -
tungskosten in der Buch -
führung auf ein Sonderkonto 
zu verbuchen sind. Daher soll -
ten Sie nicht auf anderen Kon -
ten verbuchen, um zu vermei -
den, dass Bewirtungsausgaben 
vom Finanzamt gestrichen 
werden. Kleine Buchungsfeh -
ler sind aber unschädlich, ent -
schied das Oberste Steuerge -
richt vor kurzem. 

Beim Arbeitsamt Memmin -
gen ist das Ehrenamt des 
ordentlichen Verwaltungsaus -
schussmitgliedes für das 
Arbeitsamt Memmingen va -
kant. Interessierte Mitglieder 
wenden sich bitte wegen einer 
Neubesetzung dieses Amtes 
an die Hauptgeschäftsstelle in 
München. Wir vermitteln ger -
ne weiteren Kontakt. 

Auf eine an sich wirksame 
Befristung des Arbeitsver -
hältnisses kann sich der 
Arbeitgeber nicht berufen, 
wenn der Arbeitnehmer da -
mit rechnen durfte, weiter -
beschäftigt zu werden. Dies 
kann der Fall sein, wenn der 
Arbeitgeber dem Arbeitneh -
mer in Aussicht gestellt hat, 
ihn bei Eignung unbefristet 
weiterzubeschäftigen. Es 
muss allerdings ein objektiv 
nachprüfbarer Vertrauenstat -
bestand durch den Arbeitge -
ber geschaffen worden sein. 

IMPRESSUM 
Erscheint alle 2 Monate. 
Verleger: Wirtschaftshilfe des 
Bayerischen Groß-und Außen -
handels GmbH, München, Max -
Joseph -Straße 5. Alleiniger 
Gesellschafter: Landesverband 
Groß- und Außenhandel, Vertrieb 
und Dienstleistungen Bayern, 
80333 München, Max-Joseph -
Straße 5, Tel.: 55 77 01. Verant -
wortlich für Herausgabe: Werner 
Sattel, 80333 München, Max -
Joseph -Straße 5. Verantwortlich 
fuir Redaktion und Anzeigenteil: 
Dipl.-Volkswirtin Elisabeth 
Deutsch, 80333 München, Max -
Joseph -Straße 5. 

Partnerschaft zwischen vbw und 
Ostasiatischem Verein (OAV) 
Im Rahmen einer Kooperations -
vereinbarung zwischen der Ver -
einigung der bayerischen Wirt -
schaft und dem Ostasiatischen 
Verein ist der OAV, einer der 
führenden Ländervereine mit 
Hauptsitz in Hamburg, nunmehr 
auch in München präsent. Das 
Büro ist im Haus der bayerischen 
Wirtschaft und damit im Rahmen 
unserer Bürogemeinschaft ange- 

siedelt. Ziel der Zusammenarbeit 
ist es, das Engagement deutscher 
Unternehmen vor allem im Mit -
telstand in der Asien-Pazifik -
Region noch wirkungsvoller zu 
fördern. Alle am Ostasien- bzw. 
Asien-Pazifik-Geschäft interes -
sierten Firmen können ab sofort 
den OAV direkt über unsere 
Außenhandelsabteilung errei -
chen. 

Zeppe l in GmbH wurde 50 

Ernst Susanek, Konzernsahef der Zeppelin GmbH 

Mit einem Festakt und mehreren 
hundert Gästen aus Politik und 
Wissenschaft feierte unsere Mit -
gliedsfirma, die Zeppelin GmbH, 
mit Konzernchef Ernst Susanek 
an der Spitze ihren 50. Geburts -
tag. Das Unternehmen, einst im 

Luftschiffbau und später in der 
Rüstungsindustrie aktiv, war nach 
schweren Zerstörungen im 2. 
Weltkrieg 1950 neu gegründet 
worden. 
Zunächst unter dem Namen 
Metallwerke Friedrichshafen 
GmbH tätig, die Alliierten verbo -
ten anfangs den Namen Zeppelin, 
stieg die spätere Zeppelin GmbH 
in neue Geschäftsfelder ein. Der 
Aufschwung kam 1954 mit Über -
nahme der Generalvertretung der 
amerikanischen Caterpiller Trac -
tor Co. fur die Bundesrepublik. 
Der Konzern erzielte 1999 einen 
Umsatz von 2,6 Mrd. DM. Das 
Unternehmen unterhält Nieder -
lassungen in fünf weiteren euro -
päischen Ländern und beschäftigt 
insgesamt über 3000 Mitarbeiter. 

I 

J 

T 
j 

Ausbildungsplatz gesucht 
Junger Mann, 19 Jahre, mittlere Reife, solide Kenntnisse in EDV, 
sucht Ausbildungsplatz ab September 2000 als Kaufmann Im 

Groß- und Außenhandel oder Bürokaufmann, im Großraum München. 
KontaktTel.: 089/23686133. L 

r 
Fax -Antwort 

Bitte senden Sie mir nähere Informationen zu folgenden Themen: 

KURZ NOTIERT 
Voller Kostenabzug bei inn -
erbetrieblichen Bewirtungen. 
Aufwendungen fir inner -
betriebliche Bewirtung von 
Arbeitnehmern und freien Mit -
arbeitern aus Anlass von Fort -
bildungsveranstaltungen, An -
fängerseminaren und zur Vor -
bereitung von Messen sind in 
voller Höhe als Betriebs -
ausgaben abzugsfähig. Nach § 
4 Abs. 5 S.l Nr.2 EStG besteht 
ein beschränkter Abzug, wenn 
Aufwendungen für die Bewir -
tung aus „geschäftlichem An -
lass" anfallen. Bei allgemein 
betrieblich veranlassten Auf -
wendungen, wozu nach Auf -
fassung des FG Düsseldo.( 
auch Kosten für innerbetriebli -
che Veranstaltungen zählen, 
besteht dagegen unbeschränk -
ter Kostenabzug. 

PERSONALIE 

Petra Schmidtkonz in 
BDEx-Vorstand gewählt - 

Frau Schmidtkonz von der Fa. 
Mühlmeier GmbH wurde auf 
der letzten BDEx-Mitglieder -
versammlung in Hamburg mit 
großer Mehrheit in den Vor -
stand des Bundesverbandes 
des Deutschen Exporthandels 
gewählt. Sie ist seit vielen 
Jahren aktives Mitglied unse -
res Außenhandelsausschusses 
und wird von nun an zusam 
men mit Präsident Scheuerle 
und Herrn Vorländer die Inter -
essen des bayerischen Außen -
handels in diesem wichtigen 
Gremium vertreten. 

N amt: 

Firma: 

Tel. Fax: 

1 

-,qqq qqwp ppp -
Hauptgeschüftsstelle: 

Max-Joseph -Str. 5, 80333 München, 
Postfach 201237, 
80013 München 

Tel. (089) 55 7701/02 
Fax: (089) 59 30 15 

e-mail:lgad2000@aol.com 

Geschäftsstelle Nürnberg: 
Sandstr. 29 

90443 Nürnberg 
Tel: (09 11) 20 3180 
Fax: (09 11) 22 16 37 

e-mail: lgad.nbg@planet-interkom.de 
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BGA in Berlin mit kurzem Droh zur Po l itik 
im neuen Verbändehous 

15.10.2000 

Für die Verbände des Handels, 
Dienstleistung und Tourismus im 

itischen Zentrum Berlins in 
mittelbarer Nähe zum Regie -

rungsviertel ist vor wenigen 
Tagen ein gemeinsames Haus 
eröffnet worden. 
Neben den Rednern aus Politik, 
Wirtschaft, Medien und Verbän -
den hielt BGA-Präsident Dr. 
Michael Fuchs fir die Bundes -
vereinigung Deutscher Handels -
verbände die Begrüßungsan -
sprache. Er betonte, dass das Ver -
bändehaus kurze Wege fir einen 
kurzen Draht zur Politik ermög -
licht. Die Verbände wollen die 
Politik beraten, auch um den 
Übergang von der Industriege -
sellschaft in die Händler- und 
Dienstleistungsgesellschaft zu 

•wältigen. Die Unternehmen, 

die durch die Verbändegemein -
schaft vertreten sind, verstünden 
sich als Kerntruppe der moder -
nen Dienstleistungsgesellschaft. 
Hier würden Innovationen ent -
wickelt, auch dies garantiere 
zukunftsfähige Ausbildungs -
und Arbeitsplätze. Die beteilig -
ten Verbände repräsentieren 
zusammen weit mehr als 
900.000 Unternehmen mit über 
8 Mio. Beschäftigten. 
Aus Anlaß der Einweihung tag -
ten auch die BGA-Fachaus -
schüsse für Steuer-, Umwelt-, 
Recht- und Wettbewerbsaus -
schuß sowie die Arbeitsgruppe 
Verkehr. Außerdem konstituier -
te sich der vom LGAD betreute 
Verkehrsausschuß der Bundes -
vereinigung Deutscher Handels -
verbände (BDH). 

Blick über die Spree 

j 

To 

Liquiditätshilfen, Konsoli -
dierungs- und Vergleichs -
maßnahmen, Beteiligun -
gen, Management Buy Out 
und Nachfolgeregelungen 
sind Themen, die in diesen 
angespannten Zeiten auch den 
Großhandelsunternehmer 
beschäftigen. Bei vielen Be -
trieben ist es ach finanziell 
eng geworden, die Reserven 
sind erschöpft. Die betriebs -
wirtschaftliche Beratungs -

geben - Vertraulichkeit 

stelle des LGAD kann Ihnen 
in diesen komplexen Pro -
blemstellungen Hilfestellung 

ist 
gewährleistet. 

Beachten Sie bitte 
die Beilage! 

BGA - \/.erfossungskloge 
gegen Oko-Steuer 
Die Öko-Steuer ist nach Mei -
nung von BGA-Präsident Dr. 
Michael Fuchs nicht haltbar, 
weil Handels- und Dienstlei -
stungsunternehmen gegenüber 
dem produzierenden Gewerbe 
benachteiligt würden und 
damit die Öko-Steuer gegen 
den Gleichheitsgrundsatz ver -
stoße. Dies stelle eine unhalt- 

bare Situation zu Ungunsten 
des Handels dar. Die Öko -
Steuer entbehrt einer lenken -
den Funktion und hat nur den 
Zweck, die Kassen der Regie -
rung zu füllen. Die zur Begrün -
dung der Öko-Steuer immer 
wieder angeführte Senkung der 
Lohnnebenkosten ist Augenwi -
scherei, wenn auf der anderen 

Seite diese an sich begrüßens -
werte Senkung durch Steuer -
mehrbelastungen konterkariert 
wird. Die Klage wird noch in 
diesem Jahr beim Bundesver -
fassungsgericht eingereicht 
werden. 

LGAD-E-mail-Adressen: 
Hauptgeschä ftsstelle: Igad2000@aol.com 

Geschäftsstelle Nü rnberg: Igad.ngb@planet-interkom.de 
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KURZ NOTIERT 
Verlängerung des Aus -
bildungsverhältnisses bei 
Wiederholungsprüfung 
Gemäß § 14 Abs. 3 Berufsbil -
dungsgesetz (BBiG) verlän -
gert sich das Berufsaus -
bildungsverhältnis auf Verlan -
gen des Auszubildenden bis 
zur nächstmöglichen Wieder -
holungsprüfung, höchstens 
um ein Jahr. Das LAG Düssel -
dorf war der Meinung, dass 
§ 14 Abs. 3 BBiG keinen 
Anspruch auf Verlängerng des 
Berufsausbildungsverhältnis -
ses über die nicht bestandene 
erste Wiederholungsprüfung 
hinaus gewähre. Das BAG hat 
anders entschieden: Besteht 
der Auszubildende die erste 
Wiederholungsprüfung nicht 
und stellt er ein Verlänge -
rungsverlangen, verlängert 
sich das Berufsausbildungs -
verhältnis bis zur zweiten 
Wiederholungsprüfung, wenn 
diese noch innerhalb der 
Höchstfrist von einem Jahr 
abgelegt wird. Die Beendi -
gungswirkung tritt unabhän -
gig davon ein, ob die zweite 
Wiederholungsprüfung be -
standen oder nicht bestanden -
wird. 

Der sogenannte Telefon -
erlaß des Bundesfinanzmini -
steriums (BMF) scheint vom 
Tisch zu sein. Das BFM hat 
zwischenzeitlich klargestellt, 
dass es in dem neuen Erlaß 
ausschließlich um die dienstli -
che Nutzung privater Telefon -
bzw. Internetanschlüsse und 
deren steuerliche Behandlung 
ginge. Steuerfrei ist hingegen - 
so zahlreiche Verlautbarungen 
der Bundesregierung - die pri -
vate lnternetnutzung am 
Arbeitsplatz. Wir werden die 
Angelegenheit weiter im Auge 
behalten und unsere Interven -
tionen dementsprechend weiter 
verfolgen. 
Vergütung von Azubis 

Die zu gewährende Vergütung 
ist für jedes Ausbildungsjahr 
einzeln anzugeben. Pauschale 
Angaben bzw. der Hinweis 
„laut Tarif" sind unzulässig. 

Einberufunaen 
Die Bundeswehr hält auch bei 
insgesamt verminderter Perso -
nalstärke weiterhin Soldaten der 
Reserve in Übung. Es kann sich 
ergeben, dass Mitarbeiter für die 
Zeit der Wehrübung im Betrieb 
aus dringenden Gründen nicht 
entbehrt werden können. Für 
diesen Fall gibt es die Möglich -
keit der sogenannten UK-Stel -
lung, das heißt der Unabkömm -
lichkeits-Stellung, also eine 
Befreiung vom Wehrdienst. 
Zurückstellungsanträge zur 
Wehrdienstbefreiung von Unter -
nehmen sind schriftlich direkt 
beim Kreiswehrersatzamt zu 
stellen. Einberufungsbescheide 
sind sofort dem Arbeitgeber 
vorzulegen. Dann sollte mög -
lichst bald geklärt werden, ob 

der Mitarbeiter während der 
geplanten Wehrdienstzeit im 
Betrieb freigestellt werden 
kann. Wenn dies ausnahmswei -
se nicht möglich ist, sofort 
Antrag auf Wehrdienst -
freistellung einreichen. Zu spät 
eingereichte Anträge können 
dazu führen, dass der Mitarbei -
ter keine Freistellung erhält. Vor 
dem Abschluss von Ausbil -
dungsverträgen mit männlichen 
deutschen Abiturienten und 
Fachoberschulabsolventen soll -
te man stets nach der Wehr -
pflicht und nach der Muste -
rungsbescheinigung fragen. 
Die Bundeswehr zieht 
grundsätzlich diese Personen -
gruppe unmittelbar nach 
Abschluß der Schulausbildung 

ein. Sollte ein Einberufungster -
min noch nicht bekannt sein bei 
der Bundeswehr danach fragen. 
Es ist besser, vor der Ausbildung 
die Wehrpflicht erledigt zu 
haben, als diese Pflicht vor sich 
her zu schieben. 
Aber auch diejenigen Wehr -
pflichtigen, die ihre Ausbildung 
vor dem Grundwehrdienst 
abschließen können, sollten von 
ihren Betrieben dazu angehalten 
werden, sich rechtzeitig mit dem 
Kreiswehrersatzamt (KWEA) 
abzustimmen, um eine zeitnahe 
Einberufung nach dem Aus 
dungsende zu erreichen. D 
KWEA braucht dringend das 
Datum des Ausbildungsendes, 
um planen zu können. 

LohnsteuerHche Behond l ung 
von Warengutscheinen 
Geschenk-Gutscheine, die ein 
Arbeitnehmer aus besonderem 
Anlass von seinem Arbeitgeber 
erhält, sind nicht nur aus prakti -
schen Erwägungen beliebt, sie 
können auch lohnsteuerlich von 
Vorteil sein. Auf Gutscheine fin -
den die 50 DM -Freigrenze bzw. 
bei Waren und Dienstleistungen 
aus dem Sortiment des Arbeit -
gebers der Rabattfreibetrag von 
DM 2.400 Anwendung, sofern 
der Gutschein als Sachlohn und 
nicht als Bargeld zu behandeln 
ist. Die Finanzverwaltung hat 
für die Abgrenzung ab 1. 1.2000 
strenge Kriterien aufgestellt. 
Danach ist zu unterscheiden, ob 
die Warengutscheine zum Ein -
kauf beim Arbeitgeber oder bei 
einem Dritten berechtigen. 

1) Einkauf beim Arbeitgeber 
Warengutscheine, die beim 
Arbeitgeber einzulösen sind, 
also die Produkte der eigenen 
Firma betreffen, stellen immer 

einen Sachbezug dar, auch wenn 
der Gutschein auf einen DM -
Betrag lautet. Diese arbeitgeber -
bezogenen Gutscheine sind des -
halb als Belegschaftsrabatt, ggf. 
zusammen mit anderen geld -
werten Vorteilen i.S.d. § 8 Abs. 
3 EStG, bis zu 2.400 DM pro 
Kalenderjahr steuerfrei. Dies 
gilt auch dann, wenn der Gut -
schein nicht auf eine konkrete 
Sache, sondern nur auf einen 
DM-Betrag ausgestellt ist, der 
beim Einkauf von Waren und 
Dienstleistungen des Arbeitge -
bers angerechnet wird. 

2) Einkauf von Dritten 
Einkaufsgutscheine, die der 
Arbeitnehmer bei einem Dritten 
einzulösen hat, unterliegen seit 
1.1 .2000 strengeren Anforde -
rungen als arbeitgeberbezogene 
Gutscheine. Ein Einkaufs -
gutschein, der zum Einkauf bei 
einem Ladengeschäft berech -
tigt, ist nur dann ein Sachbezug, 

wenn der Gutschein auf eine 
ganz konkret bezeichnete Sache 
ausgestellt ist. Die zusätzliche 
Wertangabe in DM ist da 
unschädlich. 
Lautet dagegen der bei einem 
Warenhaus oder anderem Drit -
ten einzulösende Gutschein aus -
schließlich auf einen DM-Betrag 
oder ist die Sache in der Weise 
bezeichnet, dass dem Arbeitneh -
mer eine Auswahlmöglichkeit 
verbleibt, wie dies bei der allge -
meinen Bezeichnung „Buch" 
oder „CD" der Fall ist, hat der 
Arbeitgeber den Gutschein mit 
dem angegebenen Betrag als 
Barlohn zu erfassen. Die Lohn -
steuer ist deshalb bereits im Zeit -
punkt der Gutscheinübergabe 
einzubehalten. Eine Steuerbe -
freiung des Gutscheins im Rah -
men der 50 DM-Grenze für 
Sachbezüge oder der 60 DM -
Grenze für Aufmerksamkeiten 
aus besonderem persönlichen 
Anlass ist nicht möglich. 
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Kein steuerpflichtiger 
Arbeits l ohn: Weiterbildung 
Investitionen in die Weiterbil -
dung von Mitarbeitern, die vom 
Betrieb getragen werden, werden 
nicht als steuerpflichtiger 
Arbeitslohn angesehen. Die Auf -
wendungen sind steuerfrei und 
auch beitragsfrei in der Sozial -
versicherung. 

Voraussetzung ist allerdings, dass 
Weiterbildung im „ganz über- 

wiegenden betrieblichen Interes -
se" liegt. Dieses Interesse wird 
unterstellt, wenn derArbeitgeber 
die Teilnahme an der Bildungs -
veranstaltung als Arbeitsleistung 
anerkennt und sie zumindest teil -
weise auf die regelmäßige 
Arbeitszeit anrechnet. 

Sofern bei außerbetrieblichen 
Veranstaltungen zusätzlicheAuf- 

wendungen (z.B. Reisekosten 
oder Kosten einer doppelten 
Haushaltsführung) entstehen, 
können diese nur nach den fir sie 
geltenden speziellen Regelungen 
steuerfrei abgesetzt werden. 

Werden die Aufwendungen vom 
Arbeitnehmer selbst getragen, 
sind sie als Werbungskosten 
absetzbar. 

Electronic 
Commerce 
Center 
Handel 
(ECC Handel) 
Die Koordination der Aufga -
ben des neu gegründeten ECC 
Handel wird vom Institut für 
Handelsforschung an der Uni -

rsität zu Köln (Ifl-l) wahrge -
nommen. Das ECC Handel 
bietet dem Handel in Bezug auf 
E-Commerce im Handel: 

• Aktuelle Erkenntnisse 
• Fundierte Hinweise zu 

spezifischen Frage -
stellungen 

• Selektierte Erkenntnisse 
zu bestimmten Handels -
branchen 

• Ausgewählte Literaturlisten 
• Hinweise auf themen -

spezifische Veranstaltungen 
• Umfangreiche Verweise auf 

wichtige Institutionen und 
Ansprechpartner 

• Eigene Veröffentlichungen 
und Veranstaltungen 

Weitergehende Informationen 
finden Sie auf der Homepage 
www.ecc-handel.de. 

Verloder haften mit für 
Loduncssicherung 
Die Überwachung der La -
dungssicherung nimmt immer 
drastischere Formen an. So 
wurde von der Polizei in Würz -
burg öffentlich verkündet, für 
mangelnde Ladungssicherung 
auf LKW künftig auch Verlader 
mit einem Bußgeld zu belegen. 
Grundlagen dieser verschärften 
Rechtsanwendung sind die § 
412 HGB (neue Fassung ab 01. 
Juli 1998), 22 Abs. 1 StVO 
sowie 9 Abs. I und 2 OWiG. 
Das neu gefaßte HGB bestimmt 
in § 412, dass ,,der Absender 
das Gut beförderungssicher zu 
laden, zu steuern und zu befe -
stigen (verladen) sowie zu ent -
laden hat". Der Frachtführer 
(Beförderer) hat für die be -
triebssichere Verladung zu sor -
gen. § 22 StVO ist die ver -
kehrsrechtliche Bestimmung, 
die eine verkehrssichere Ver -
Stauung der Ladung sowie eine 
besondere Sicherung der 
Ladung auch durch Hilfsmittel 
vorsieht. In der entsprechenden 
Verwaltungsvorschrift heißt es: 

1. Zu verkehrssicherer Ver -
Stauung gehört sowohl eine 
die Verkehrs- und Betriebs -
sicherheit nicht beeinträch -
tigende Verteilung der 

Ladung, als auch deren 
sichere Verwahrung, wenn 
nötig Befestigung, die ein 
verrutschen unmöglich 
macht. 

2. Schüttgüter, wie Kies, 
Sand, aber auch gebündel -
tes Papier, die auf Lastkraft -
wagen befördert werden, 
sind in der Regel nur dann 
verkehrssicher verstaut, 
wenn durch überhohe Bord -
wände, Planen oder ähnli -
che Mittel sichergestellt ist, 
dass auch nur unwesentli -
che Teile der Ladung nicht 
herabfallen können. 

3. Es ist vor allem verboten, 
Kanister oder andere Blech -
behälter ungesichert auf der 
Ladefläche zu befördern. 

Verstöße gegen die Ladungssi -
cherung werden bei Straßen -
kontrollen mit Bußgeldern in 
Höhe von 100,— bis 130,— 
DM fur Fahrer und Verlader 
geahndet. Sollte mangelnde 
Ladungssicherung jedoch Ursa -
che für Unfälle sein, sind auch 
Straftatverfahren bis hin zur 
fahrlässigen Tötung oder Tot -
schlags zu befürchten. 

KURZ NOTIERT 
Fehlende Zustimmung zum 
Personalfragebogen be -
rechtigt nicht zur Lüge 
Das BAG hat klargestellt: 
Allein die fehlende Zustim -
mung der Personalvertretung 
zu einem Personalfragebogen 
berechtigt den Arbeitnehmer 
nicht, auf eine zulässigerweise 
gestellte Frage wahrheitswidrig 
zu antworten. Die Entschei -
dung wurde zwar für den Be -
reich des öffentlichen Dienst -
rechts getroffen, hat jedoch 
gleichermaßen Gültigkeit für 
die Mitbestimmung nach dem 
BetrVG. § 94 Abs. 1 BetrVG 
regelt demnach nur das Ver -
hältnis Arbeitgeber/Betriebsrat, 
nicht jedoch zwischen Arbeit -
geber und Arbeitnehmer. 

Den Arbeitgeber trifft keine 
Pflicht, dem Arbeitnehmer 
Bußgelder zu erstatten, die 
dieser wegen Lenkzeitüber -
schreitung erhält. Grundsätz -
lich trifft keinen Arbeitgeber 
die Pflicht, dem Arbeitnehmer 
Bußgelder zu erstatten, die der 
Arbeitnehmer wegen einer Ver -
kehrsordnungswidrigkeit im 
Zusammenhang mit der dienst -
lichen Nutzung eines Firmen -
lastkraftwagens zu zahlen hat. 

Rückzahlung erfaßt auch 
Lohnsteuer 
Gratifikationen müssen häufig 
zurückgezahlt werden, wenn 
der Arbeitnehmer im folgen -
den Jahr seine Stelle vor 
Ablauf einer bestimmten Frist 
aufgibt. ist tarifvertraglich 
geregelt, dass der Mitarbeiter 
die Zuwendung in diesem Fall 
„in voller Höhe" erstatten 
muss, umfaßt seine Rückzah -
lungspflicht auch die Lohn -
steuer, die der Arbeitgeber fir 
ihn abgeführt hat. In einem 
Urteil vom 5. April 2000 (10 
AZR 25 7/99) kommt das Bun -
desarbeitsgericht zu dem 
Schluß, eine solche Formulie -
rung verpflichte den Arbeit -
nehmer, alles zu erstatten, was 
er erlangt habe. Dazu zähle 
auch die Lohnsteuer, die fuir 
Rechnung des Mitarbeiters 
abgeführt worden sei. 
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KURZ NOTIERT 
Firmengruppe Beck -
75 Jahre 
Am 1. August feierte die 
Nürnberger Firmengruppe 
Beck ihr 75 -jähriges Firmen -
jubiläum. Beck ist Deutsch -
lands ältestes Vertriebsunter -
nehmen für elektrische Bau -
elemente. 
Gegründet wurde die Firma 
.1925 von Gustav Beck als 
Industrievertretung für elek -
tronische Erzeugnisse. Heute 
steht das Vertriebsunterneh -
men Beck an der Schnittstelle 
zwischen den weltweit tätigen 
Herstellen elektronischer Bau -
teile und den Industrieanwen -
der n . Als moderner Dienstlei -
ster mit großer Erfahrung bie -
tet Beck neben computer -
gestützter Disposition und 
Lagerhaltung sowie komple -
xen Logistiksystemen nach 
Kundenwünschen anwen -
dungstechnische Beratung, 
die den technisch optimalen 
und effizienten Einsatz der 
elektronischen Bauelemente 
sichert. 1996 wurde mit der 
Gründung der Beck Kabel -
und Gehäusetechnik GmbH 
ein weiterer Geschäftsbereich 
eröffnet. Das Unternehmen 
gehört zu den Top Ten der 
Branche und ist bis heute ein 
Familienunternehmen mit rd. 
100 Mitarbeitern geblieben. 
Neben Seniorchef Theodor 
Beck steht mit Dr. Dieter Beck 
und Dipl-Ing. Alexander Beck 
bereits die dritte Generation an 
der Firmenspitze. 
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MHG übernimmt EKE 

[in Blick über das Firmengelönde 

Die in Schwarzenbruck bei Nürn -
berg ansässige MHG MEIER 
H AN DE LS yE RTRETUNG S -
GESELLSCHAFT mbH, Gene -
ralimporteur für die Bundeslän -
der Bayern ‚Thüringen und Sach -
sen der Microflex N.V., Rotse -
laar, Belgien, hat zum 01.07.2000 
den Geschäftsbereich Kunststoff -
rohrsysteme und die Vermark -
tungsrechte des Firmenlogos aus 
der EKE Kunststoffrohrsysteme 
Berlin übernommen. Das Unter -
nehmen firmiert ab sofort als Nie -
derlassung unter dem Namen 
MHG MEIER HANDELSVER- 

TRETUNGSGESELLSCHAFT 
nibH, Geschäftsbereich EKE 
Kunststoffrohrsysteme. 
Der Zusammenschluß der beiden 
Mittelständler ergibt eine hervor -
ragende Ausgangsstellung zur Be -
treuung des Marktes für flexible 
Fernheiz- und Trinkwasserleitun -
gen mit einem garantierten 24 -
Stunden-Lieferservice von Obers -
tdorf bis Strahisund. Durch die 
entstandenen Synergien kann das 
bestehende Geschäft sofort ausge -
weitet werden. Das komplette Per -
sonal der EKE Berlin wurde von 
der MHG übernommen. 

r 
Fax -Antwort 

Bitte senden Sie mir nähere Informationen zu folgenden Themen: 

Name: 

Firma: 

Tel. Fax: 

KURZ NOTIERT 
Eine Liste aktueller 
Ausschreibungen und 
Anfragefristen 
zu Förderprogrammen, Initia -
tiven und Aktionsplänen der 
Europäischen Kommission 
steht zur Verfügung. Ange -
geben sind auch Kontakt -
stellen für weitere Informa -
tionen. Bitte über LGAD -
Fax-Abruf Nr. 089 - 59 30 15 
(Dr. Langejürgen). 

PERSONALIE 

Horst Popp wurde 70 
Horst Popp, langjähriges Vor -
standsmitglied unseres Lan -
desverbandes, konnte am 2 
08. seinen runden Geburtstag 
feiern. Neben seinen umfang -
reichen Aufgaben als Proku -
rist der Firma Hassmann 
& Co. in Bayreuth stellte sich 
Horst Popp in einer Reihe 
von Ehrenämtern zur Verfü -
gung, wenn es darum ging, 
die Interessen seines Berufs -
standes als Unternehmer im 
regionalen, im politischen 
und sozialen Bereich zu ver -
treten. Unserem Vorstand 
gehörte er seit 1979 als Mit -
glied an, ebenso wie er in ver -
schiedenen Ausschüssen 
unseres LGAD und der IHK 
Aufgaben übernommen hatte. 
Wir gratulieren Herrn Pop 
sehr herzlich, verbunden mit 
unserem Dank für die vielen 
Jahre fruchtbarer Zusammen -
arbeit mit ihm. 

Hauptgeschäftsstelle: 
Max-Joseph -Str. 5, 80333 München, 

Postfach 201237, 
80013 München 

Tel. (089) 55 7701/02 
Fax: (089) 59 30 15 

e-mail:lgad2000@aol.com 

Geschäftsstelle Nürnberg: 
Sandstr. 29 

90443 Nürnberg 
Tel: (09 11) 20 3180 
Fax: (09 11) 22 16 37 

e-mail: lgad.nbg@planet-interkom.de 

J L 
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Führungs -
wechse l 
beim BOA 
Der neue BGA-Präsident 
nion Börner wurde von der 

BGA-Mitgliederversammlung 
in geheimer Abstimmung ein -
stimmig als Nachfolger von 
Dr. Michael Fuchs gewählt. 
Dr. Fuchs hatte unseren Spitzen -
verband neun Jahre lang 
geführt. Er wurde auf der Mit -
gliederversammlung in Aner -
kennung seiner erfolgreichen 
Arbeit zum Ehrenpräsidenten 
des BGA ernannt. 
In den Vorstand des BGA 
gewählt wurde auch der Vize -
präsident unseres Landes -
verbandes, Dipl.-Kfm. Wolf -
Dieter Schießl, Regensburg. 

Drei storke Boyern 

Thomas Scheuerle, Präsident unseres Landesverbandes (li.) und Vizepräsident Prof. Dr. Erich Greipl 
(re.) wurden von der Mitgliederversammlung des Bundesverbandes des Deutschen Groß- und Außen -
handels (BGA), Berlin, zu Vizepräsidenten des BGA gewählt. Neuer Präsident des BGA ist Anton Bör -
ner (M.) aus Ingolstadt. 

Grußwort zum johreswechse l 
Für den Groß- und Außenhandel haben im ersten Jahr des neuen 
Jahrhunderts Tempo und Vielfalt von Umwälzungen zugenom -
men. Demgemäß waren Erfolge mehr denn je geprägt von Flexi -
bilität, Mut und Selbstbewußtsein. Wir dürfen das Tempo des 
Marktgeschehens nicht unterschätzen. Langsamkeit kann im Zeit -
alter des Internet möglicherweise existenzvernichtend sein. 
Modernisierung, Rationalisierung und Kundenorientierung müs -
sen eine strategische, unternehmerische Einheit bilden, Koopera -
tionen werden sich in vielen Fällen als nützlich erweisen. 

Schwache Umsatzverläufe zu Jahresbeginn mündeten im fort -
schreitenden Jahr in positive Wachstumserwartungen. Der 
Außenhandel, der in der Hauptsache wegen des schwachen 
Außenwertes des Euro starke Zuwächse verzeichnen konnte, 
erwies sich als ,,Konjunkturlokomotive". Nach wie vor erleben 
wir jedoch die Schattenseiten ungünstiger wirtschaftspolitischer 
Rahmenbedingungen, die das einzelne Unternehmen in seinen 
unternehmerischen Freiheiten eingrenzen, wie z.B. aufgrund der 
Einschränkungen durch das Arbeitsrecht und der immer noch 
nach internationalen Maßstäben drückenden Steuerlast. Insbe -
sondere gegen die Öko-Steuer wird der Groß- und Außenhandel 

mit allen zur Verfügung stehenden Mitteln ankämpfen, wie 
zuletzt durch die über den BGA eingereichte Verfassungsklage. 
Mit besonders kritischer Aufmerksamkeit werden wir die sich 
abzeichnenden Einschränkungen der freien Unternehmerent -
scheidung im Betriebsverfassungsgesetz und in der Teilzeitarbeit 
weiter verfolgen. 

Die vertrauensvolle Zusammenarbeit mit unserem LGAD und in 
seinen Gremien, zu der wir auch Sie herzlich und nachdrücklich 
einladen, wird die zukünftige Bewältigung und Steuerung unse -
rer gemeinsamen Aufgaben erleichtern. Für die bisherige Mitar -
beit und Verbundenheit danken wir allen unseren Mitgliedsfirmen 
sehr herzlich. Wir werden auch im kommenden Jahr Ihr verläßli -
cher Partner bleiben. 

In diesem Sinne wünschen wir Ihnen, Ihren Familien und Ihren 
Mitarbeitern ein gesegnetes Weihnachtsfest und ein glückliches, 
erfolgreiches neues Jahr. 

Thomas Scheuerle 
Präsident 
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KURZ NOTIERT 
Verlängerung des Aus -
bildungsverhältnisses bei 
Wiederholungsprüfung 
Das Berufsausbildungsver -
hältnis verlängert sich auf Ver -
langen des Auszubildenden 
bis zur nächstmöglichen Wie -
derholungsprüfung, höchsten 
um ein Jahr (§ 14 Abs. 3 
Berufsbildungsgesetz BBiG). 
Das LAG Düsseldorf war der 
Meinung, dass § 14 Abs. 3 
BBiG keinen Anspruch auf 
Verlängerung des Berufsaus -
bildungsverhältnisses über eine 
nicht bestandene erste Wieder -
holungsprüfung hinaus gewäh -
re. Das BAG hat anders ent -
schieden: Besteht der/die Aus -
zubildende die erste Wiederho -
lungsprüfung nicht und stellt 
ein Verlängerungsverlangen, 
verlängert sich das Berufsaus -
bildungsverhältnis bis zur 
zweiten Wiederholungsprü -
fung, wenn diese noch inner -
halb der Höchstfrist von einem 
Jahr abgelegt wird. Die Been -
digungswirkung tritt unabhän -
gig davon ein, ob die zweite 
Wiederholungsprüfling bestan -
den oder nicht bestanden wird. 

Mit Handy zur Prüfung? 
Mit modernen Handys kann 
man nicht nur telefonieren, 
sondern auch Kurzmitteilun -
gen (sog. SMS ) verschicken 
und empfangen, ggf. sogar 
faxen und im Internet surfen. 
Schon mancher Prüfungskan -
didat hat gerade diese zusätz -
lichen Funktionen als sehr 
hilfreich empfunden, sicher -
lich ist dies aber nicht im Sin -
ne der Prüfungskommissio -
nen. Deshalb werden die Prüf -
linge rechtzeitig vor Beginn 
der Prüfung darauf hingewie -
sen, dass Mobiltelefone ent -
weder zu Hause bleiben, aber 
in jedem Fall bei der Prüfung 
ausgeschaltet sein müssen. Ein 
eingeschaltetes Mobiltelefon 
als versuchte Täuschungs -
handlung zu werten reicht aus, 
den Prüfling ggf von der wei -
teren Prüfung auszuschließen 
oder die Prüfung als nicht 
bestanden zu erklären. 

Gesetz über Teizeitarbeit und befristete 
Arbeitsverhältnisse 
Der Bundestag hat mit der 
Mehrheit der Stimmen der 

am Regierungsfraktionen 
16.11.2000 das Gesetz über Teil -
zeitarbeit und befristete Arbeits -
verträge in 2. und 3. Lesung ver -
abschiedet. Das Gesetz steht 
beim Bundesrat am 21.12.2000 
auf der Tagesordnung. 
Das Gesetz ist zwar nicht 
zustimmungspflichtig, der Bun -
desrat kann jedoch binnen 3 
Wochen nach Zuleitung des 
Gesetzbeschlusses den Vermitt -
lungsausschuß anrufen. Im 
Wesentlichen wird in dem 
Gesetz folgendes geregelt: 

L Teilzeitanspruch 
• Jeder Arbeitnehmer hat 
Anspruch auf Verringerung der 
Wochenarbeitszeit, soweit 
betriebliche Gründe nicht entge -
genstehen. 
Sachvoraussetzung fur den 
Rechtsanspruch auf Teilzeit ist 
der sechsmonatige Bestand des 
Arbeitsverhältnisses (§ 8 Abs. I) 
und die Beschäftigung von min -
destens 16 Arbeitnehmern durch 
den Arbeitgeber (§ 8 Abs. 7). 
Die Entscheidung über die Ver -
ringerung der Arbeitszeit muss 

einen Monat vor dem ge -
wünschten Termin dem Arbeitge -
ber schriftlich mitgeteilt werden. 

• Es wird formal zwischen dem 
Anspruch auf Verringerung der 
Arbeitszeit und ihrer Verteilung 
differenziert. Kommt es nicht zu 
einer „Vereinbarung" über die 
gewünschte Verringerung der 
Arbeitszeit und zum ‚,Einverneh -
men" über die Verteilung, so ver -
ringert sich die Arbeitszeit in 
dem vom Arbeitnehmer ge -
wünschten Umfang und gilt die 
gewünschte Verteilung als fest -
gelegt. Der Arbeitgeber kann die 
Folgen nur verhindern, soweit 
den Wünschen des Arbeitneh -
mers betriebliche Gründe entge -
genstehen, die spätestens einen 
Monat vor den gewünschten 
Änderungen schriftlich geltend 
gemacht werden. 

• Der Arbeitgeber kann die Ver -
teilung der Arbeitszeit wieder 
ändern, wenn betriebliche Inter -
essen das Interesse des Arbeit -
nehmers überwiegt. Er muss 
dies dem Arbeitnehmer nunmehr 
mindestens einen Monat vorher 
ankündigen. 

[GAD-Initiative in Sachen Neu -
ordnung Bundeszollverwaltunc 

• Die Pflicht des Arbeitgebers, 
einen Arbeitsplatz, den er öffent -
lich oder innerhalb des Betriebs 
ausschreibt, auch als Teilzeitar -
beitsplatz auszuschreiben, be -
steht, wenn sich der Arbeitsplatz 
hierfür eignet. 

II. Befristete 
Arbeitsverhältnisse 

• Grundsätzlich bleibt es dabei, 
dass die Befristung eines 
Arbeitsverhältnisses ohne Sach -
grund für maximal zwei JahI 
bei dreimaliger Verlängerungs -
möglichkeit, aber nur bei einer 
Neueinstellung möglich ist. 

• Bei allen befristeten Arbeits -
verträgen - mit oder ohne 
Sachgrund - bedarf die Befri -
stung der Schriftform. Das 
Schriftformerfordernis bezieht 
sich - wie bereits im geltenden 
Recht gem. § 623 BGB - wei -
terhin auf die Befristungsabre -
de und nicht mehr auf den 
ganzen Vertrag. 

• ist die Befristung rechtsun -
wirksam, so entsteht ein unbe -
fristetes Arbeitsverhältnis. 

DIN ISO 900 0 40 

Die im Oktober bekannt gewor -
denen Pläne des Bundesfinanz -
ministeriums zur Neustrukturie -
rung der Bundeszollverwaltung 
haben bei den bayerischen 
Außenhändlern fur erhebliche 
Unruhe gesorgt. Die beabsichtige 
Schließung von 7 der insgesamt 
14 bayerischen Hauptzollämtern 
und die Reduzierung der Zolläm -
ter um gut ein Drittel hätte - laut 
einer Umfrage des LGAD unter 
den bayerischen Außenhandel -
sunternehmen - erhebliche 
Abwicklungsprobleme zur Fol -
ge. Der LGAD hat vor diesem 
Hintergrund sowohl beim 
Bayerischen Staatsministerium 
fur Wirtschaft, Verkehr und Tech- 

nologie als auch direkt bei Bun -
desfinanzminister Eichel interve -
niert. Während die Bayerische 
Staatsregierung, die Bedenken 
der bayerischen Importwirtschaft 
bezüglich der drohenden Eingrif -
fe in die behördliche Zollinfra -
struktur vollumfänglich teilt, 
steht eine Antwort des Bundesfi -
nanzministeriums bislang aus. 
Der LGAD wird in den kommen -
den Wochen und Monaten alle 
seine Möglichkeiten ausschöp -
fen, um den durch die Euro -
Schwäche und durch eine Viel -
zahl anderer Importrestriktionen 
ohnehin stark betroffenen 
Importhandel, vor weiteren Bela -
stungen zu bewahren. 

Die Zertifizierung nach der 
Qualitätssicheru ngsnorm 
DIN ISO 9000 wird in zu -
nehmendem Maße auch von 
Großhandelsbetrieben gefor -
dert. Der Weg zum Zertifikat ist 
lohnend, aber mühsam und 
kostspielig. Unsere GfI-I Gesell -
schaft für Handelsberatung 
mbH hilft Ihnen beider Ausar -
beitung der QM-Unterlagen 
oder in der unterstützenden 
Begleitung Ihrer Mitarbeiter. 
Bitte beachten Sie die Beilage. 
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Hondel 2000 - Dio l og 
zwischen Politik, Wirtschaft 
und Forschunc 
Unter diesem Titel fand am 
20.10.2000 in München als 
Gemeinschaftsaktion des Bun -
desministeriums für Wirtschaft 
und Technologie, des Ifo-Insti -
tuts 1'tir Wirtschaftsforschung, 
der IHK für München und 
Oberbayern und der Professor -
Otto-Beisheim-Stiftung eine 
Tagung statt, mit dem Ziel, das 

•ernehmerische und wirt -
schaftspolitische Leitbild der 
Warendistribution in Deutsch -
land und der europäischen Uni -
on zu verdeutlichen. 

Der Vizepräsident unseres Lan -
desverbandes, Prof. Dr. Erich 
Greipl, stellte in seinem Vortrag 
die forschungspolitischen Auf -
gaben der empirischen Han -
delswissenschaften vor dem 
Hintergrund der strukturellen 
Veränderungen in der Warendis -
tribution dar: 

Die postindustrielle Gesell -
schaft ist eine Händlergesell -

aft, in der der Waren- und 
& > nstleistungshandel eine zen -
trale Rolle einnimmt. Durch die 
immer noch weiter zunehmende 
Vernetzung der einzelnen Volks -
wirtschaften ergeben sich neue 
Herausforderungen mit charak -
teristischen Merkmalen des 
Strukturwandels: 

• Der Großhandel gewinnt als 
Systemkopf und Gestalter inter -
nationaler Leistungsketten 
zunehmende Bedeutung. Seine 
Unternehmens- und Funktions -
strukturen müssen angepaßt 
werden. 

• Der Anteil des Einzelhandels 
am privaten Verbrauch geht 
weiter zurück (2005 ca. 30 % 
gegenüber 2000 ca. 35 %, 1990 
ca. 45 %). 

• Die Flächenexpansion in 
Deutschland setzt sich trotz 
allenfalls nur geringfügig 
expandierender Nachfrage und 
ungenügender Rentabilität 
bereits bestehender Ver -
kaufsflächen im Einzelhandel 
weiter fort. 

• Nachfrageschwäche und 
Flächendruck werden zum Ende 
der ersten Dekade zu einem 
erheblichen ,,shake out" führen. 
Nicht mehr betriebswirtschaft -
lich tragfähige Fläche wird im 
Markte nicht mehr vermittelbar 
sein. 50 % der Handelsunter -
nehmen werden bis 2010 
,,umgeschichtet". 

• Die Internationalisierung der 
Märkte schreitet fort. Über ihre 
Preis- und Innovations- 

agressivität werden sie die 
Marktkräfte und deren Organi -
sation entscheidend prägen. 

• Das Internet führt zu einer 
weiteren Herausforderung des 
etablierten Handels. Bis zum 
Jahre 2004 werden konsumen -
tenbezogene E-Business 
Lösungen über 230 Mrd. Euro 
auf sich ziehen. B2B-Systeme 
werden 2004 etwa 1,3 Billionen 
Euro umsetzen (1999: 33 Mrd. 
Euro). 

• Die Dezentralisierung der 
Zentralität schreitet fort; damit 
werden Hierarchiepositionen 
von Städten ,,abgeflacht". 

• Systemvertriebsformen, dis -
count -dominierte Angebotsfor -
men und agglomerative Stan -
dortlagen werden weiter an 
Bedeutung gewinnen. 

• Nachhaltige Maßnahmen zur 
Qualifizierung des Humankapi -
tais in Deutschland sind ange -
sagt. 

• Die Handelswissenschaften 
sind gefordert, ihre Kompetenz 
und ihr Leistungsvermögen 
stärker als bisher in die umfas -
sende ,,Politikberatung" einzu -
bringen. 

[GAD: Bahnstrategie 
vernachlässigt Mittelstond 
Die über 7.000 kleineren und 
mittleren Kunden der Güter -
bahn in der Fläche werden mit 
dem ,,Marktorientierten Ange -
bot Güterverkehr (MORA C)" 
mittelfristig sprichwörtlich „auf 
der Strecke" bleiben, kritisiert 
unser Landesverband, weil sich 
die DB AG in der Zukunft nur 

noch um die Ganzzug-Verkehre 
ihrer 320 Großkunden küm -
mern will. Über 1.000 Güterver -
kehrsstellen von 2.100 stehen 
zur Disposition. Als realistische 
und wirtschaftlich vernünftige 
Alternative steht den mittelstän -
dischen Unternehmen in der 
Flächenbedienung dann nur 

noch der LKW -Transport zur 
Verfügung. 
Ein Unternehmen, das institu -
tionell voll am ,,Staatstropf' 
hängt, täte gut daran, umwelt -
politische Belange nicht nur als 
Etikett vor sich herzutragen, 
sondern glaubhaft auch in den 
eigenen Planungen zu erfüllen. 

KURZ NOTIERT 
Betriebliche und außer -
betriebliche Maßnahmen 
der Berufsbildung 
Vereinbaren mehrere Arbeit -
geber die gemeinsame 
Durchführung von Maßnah -
men der Berufsbildung, ohne 
dass einzelne Arbeitgeber 
insoweit einen beherrschen -
den Einfluß hätten, so haben 
die Betriebsräte der betroffe -
nen Betriebe bei der Durch -
führung der Bildungsmaß -
nahmen kein Mitbestim -
mungsrecht nach § 98 Abs. 1 
Betriebsverfassungsgesetz. 

Stellt ein Arbeitgeber 
einen Arbeitnehmer für 
die Dauer der Kündi -
gungsfrist von der Arbeit 
unter Fortzahlung der 
Bezüge frei, so ist dies nicht 
mitbestimmungspflichtig. 
Das BAG hat jetzt entschie -
den, dass die bloße Freistel -
lung von der Arbeit keine 
mitbestimmungspflichtige 
Versetzung ist. Die betroffe -
nen Arbeitnehmer erhalten 
keinen neuen Arbeitsbereich. 
Ihnen werden vielmehr die 
bisherigen Arbeitsaufgaben 
vollständig entzogen, ohne 
dass neue Tätigkeiten an 
deren Stelle treten. Eine Ver -
setzung erfordere jedoch die 
Zuweisung eines anderen 
Arbeitsbereiches. 

,,Elektronischer 
Geschäftsverkehr — Rat -
geber für kleine und mitt -
lere Unternehmen" 
Mit dieser Veröffentlichung 
möchte das BMWi zum 
Abbau von Unsicherheiten 
beitragen und die kleinen 
und mittleren Unternehmen 
beim Einstieg in den elektro -
nischen Geschäftsverkehr 
unterstützen. Die Publikation 
ist erhältlich beim: 
Bundesministerium für 
Wirtschaft und Technologie 
Postfach 30 02 65 
53182 Bonn 
Tel.: 01888/6 15-4171 
Bestellfax: 0228/42 23-462 
Internet: 
http://www.bmwi.de 
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PERSONALIEN 
hagebau Schneider 
gewachsen 

Der hagebau-Gesellschafter 
Schneider - Erlstätt hat die 
bisherigen BayWa-Märkte 
Bruckmühl und Wasserburg 
übernommen. Beide Märkte 
mit 6.500 qm sowie mit 
4.000 qm Verkaufsfläche 
konnten nahtlos in das hage -
bau-System übernommen 
werden. Komplett wurde das 
EDV-Kassensystem neu ein -
gerichtet mit dem hagebau 
hibis-Datensystem als mo -
dernste EDV-Lösung der 
hagebau. 

Die Schneider Gruppe ver -
fügt damit als größter Bau -
marktanbieter südlich von 
München über eine Verkaufs -
fläche von über 50.000 qm. 
Die 11 Märkte werden von 
der Zentrale in Grabenstätt/ 
Erlstätt geplant und organi -
siert. Die große Erfahrung im 
Baustoff- und Fliesenhandel 
wird verstärkt für die Bau -
märkte genutzt. Spezielle 
Baustoffabteilungen in den 
Märkten mit den eigens dafür 
geschulten Mitarbeitern sind 
in der Lage, sämtliche Bau -
stoff Strecken- und Lagerge -
schäfte mit Hilfe der Anbin -
dung an den Großhandel in 
Erlstätt abzuwickeln. In den 
kommenden Jahren werden 
in den Schneider -Märkten 

weiter in der rechten Spalte... 

IMPRESSUM 
Erscheint alle 2 Monate. 
Verleger: Wirtschaftshilfe des 
Bayerischen Groß-und Außen -
handels GmbH, München, Max -
Joseph -Straße 
Gesellschafter: 

5. Alleiniger 
Landesverband 

Groß- und Außenhandel, Vertrieb 
und Dienstleistungen Bayern, 
80333 München, Max-Joseph -
Straße 5, Tel.: 55 77 01. Verant -
wortlich für Herausgabe: Werner 
Sattel, 80333 München, Max -
Joseph -Straße 5. Verantwortlich 
für Redaktion und Anzeigenteil: 
Dipl.-Volkswirtin Elisabeth 

Deutsch, 80333 München, Max -
Joseph -Straße 5. - 

Erwin Otto Maier - 

seit 25 Jahren Vorstandsvorsitzender 
des Bildungszentrums des 
Bayerischen Handels e.V. 

hintere Reihe rechts E.O. Maier, K-F. Müller Lotter, Mitte stehend 

Seit 25 Jahren bereits ist Erwin 
Otto Maier Vorstandsvorsitzen -
der des von uns mitgetragenen 
Bildungszentrums des Bayeri -
schen Handels e.V., das mit 
Akademie Handel und Akade -
mie Dorfen zwei angesehene 
Bildungseinrichtungen betreibt. 

In seiner Glückwunschan -
sprache hob unser bildungs -
politischer Sprecher, Vor -

LGAD, standsmitglied 
Karl -Friedrich 

des 
Müller -Lotter, 

stellvertretender Vorsitzender 
des Bildungszentrums, beson -
ders hervor, dass Herr Maier 
diese Aufgabe trotz vieler ande -
rer ehrenamtlicher Verpflichtun -
gen , z.B. als Präsident des Lan -
desverbandes des Bayerischen 
Einzelhandels und als Vizeprä -
sident des Hauptverbandes des 
Deutschen Einzelhandels über -
nommen habe. Der LGAD 
dankt Erwin Otto Maier auch an 
dieser Stelle herzlich für seine 
erfolgreiche Arbeit. 

Neue LGAD-E-mail-Adressen: 
Hauptgeschü ftsstelle: info@lgad.de 

Geschüftsstelle Nü rnberg: Igadnbg@lgad.de 

-#• #;•_ r" ' , 

PERSONALIEN 
Fortsetzung 

die Sortimente Baustoffe und 
Garten besonders forciert. 
Unser Vorstandsmitglied Max 
Schneider, geschäftsführen -
der Gesellschafter, gehört 
auch dem Landesverband des 
Bayerischen Baustoff-Fach -
handels als Vorstand und der 
IHK-Vollversammlung an. 

KURZ NOTIERT 

Praxishilfen zu 
Ausbildungsordnungen 
Das Bundesinstitut für 
Berufsbildung (BIBB), Bonn, 
gibt Schriften heraus, dig 
Betrieben, Berufsschulen, 
Kammern sowie Auszubil -
denden bei der Umsetzung 
der Ausbildungsordnungen in 
die praktische Arbeit wichti -
ge Hilfen und Anregungen 
bieten können. 

Automobilkaufmann-/frau 
ISBN 3-8214-7113-1 
Preis: DM 36,80 
IT-System-Kaufmann/-frau 
ISBN 3-8214-7088-7 
Preis: DM34,80 
Kaufmann/-frau für Büro -
kommunikation 
ISBN 3-8214-7038-0 
Preis: DM 27,80 

Die Hefte sind zu bestellen 
bei Thomas Preuss 
Tel.: 0911-9676-175, Fax: 
0911-9676-180, E-Mail: Tho -
mas.Preuss@BWVerlag.de 

Der [GAD 
wünscht allen seinen 

Mitgliedsfirmen und Lesern 
ein gesegnetes 

Weihnachtsfest und ein 
clückliches neuesJahr! 
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Hauptgeschäftsstelle: 
Max-Joseph -Str. 5, 80333 München, 

Postfach 201237, 
80013 München 

Tel. (089) 55 77 01/02 
Fax: (089) 59 30 15 
e-mail: info@lgad.de 

Geschöftsstelle Nürnberg: 
Sandstr. 29 

90443 Nürnberg 
Tel: (09 11) 20 3180 
Fax: (09 11) 22 16 37 

e-mail: Igadnbg@lgad.de 


